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§ 308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam 
… (2) (Annahme- und Leistungsfrist) 
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder 
nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines 
Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält; ausgenommen hiervon 
ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist nach  
§ 355 Abs. 1 bis 3 und  § 356 zu leisten; 
(…) 
 

 
§ 308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam 
… (2) Annahme- und Leistungsfrist) 
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange oder 
nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ablehnung eines 
Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält; ausgenommen hiervon 
ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der Widerrufs- oder Rückgabefrist nach  
§ 355 Abs. 1 und 2 und § 356 zu leisten; 
(…) 

 
§ 312 Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 
(1) Bei einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, 
der eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat und zu dessen Abschluss 
der Verbraucher 
1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz oder im Bereich 
einer Privatwohnung, 
2. anlässlich einer vom Unternehmer oder von einem Dritten zumindest auch 
im Interesse des Unternehmers durchgeführten Freizeitveranstaltung oder 
3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmitteln oder im 
Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen bestimmt worden ist 
(Haustürgeschäft), steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß  § 355 
zu. Dem Verbraucher kann anstelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht 

 
§ 312 Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 
(1) Bei einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, 
der eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat und zu dessen Abschluss 
der Verbraucher 
1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz oder im Bereich 
einer Privatwohnung, 
2. anlässlich einer vom Unternehmer oder von einem Dritten zumindest auch 
im Interesse des Unternehmers durchgeführten Freizeitveranstaltung oder 
3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmitteln oder im 
Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen bestimmt worden ist 
(Haustürgeschäft), steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß  § 355 
zu. Dem Verbraucher kann anstelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht 



nach § 356 eingeräumt werden, wenn zwischen dem Verbraucher und dem 
Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder einem späteren Geschäft 
auch eine ständige Verbindung aufrechterhalten werden soll. 
(2) Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher gemäß § 360 über 
sein Widerrufs- oder Rückgaberecht zu belehren. Die Belehrung muss 
auf die Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 3 hinweisen. Der Hinweis ist 
nicht erforderlich, soweit diese Rechtsfolgen tatsächlich nicht eintreten 
können. 
(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht unbeschadet anderer 
Vorschriften nicht bei Versicherungsverträgen oder wenn 
1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhandlungen, auf denen der 
Abschluss des Vertrags beruht, auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden sind oder 
2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt 
wird und das Entgelt 40 Euro nicht übersteigt oder 
3. die Willenserklärung des Verbrauchers von einem Notar beurkundet worden 
ist. 

nach § 356 eingeräumt werden, wenn zwischen dem Verbraucher und dem 
Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder einem späteren Geschäft 
auch eine ständige Verbindung aufrechterhalten werden soll. 
(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht muss 
auf die Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 3 hinweisen. 
 
 
 
(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht unbeschadet anderer 
Vorschriften nicht bei Versicherungsverträgen oder wenn 
1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhandlungen, auf denen der 
Abschluss des Vertrags beruht, auf vorhergehende Bestellung des 
Verbrauchers geführt worden sind oder 
2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und bezahlt 
wird und das Entgelt 40 Euro nicht übersteigt oder 
3. die Willenserklärung des Verbrauchers von einem Notar beurkundet worden 
ist. 
 

 
§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 
 
(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher bei Fernabsatzverträgen nach 
Maßgabe des Artikels 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten. 
 
  
 
(2) Der Unternehmer hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen seine 
Identität und den geschäftlichen Zweck des Kontakts bereits zu Beginn eines 
jeden Gesprächs ausdrücklich offenzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 
 
(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel 
entsprechenden Weise klar und verständlich und unter Angabe des 
geschäftlichen Zwecks die Informationen zur Verfügung zu stellen, für die dies 
in der Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmt ist.  
Der Unternehmer hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen seine 
Identität und den geschäftlichen Zweck des Kontakts bereits zu Beginn eines 
jeden Gesprächs ausdrücklich offen zu legen. 
 (2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die in der 
Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen in dem dort bestimmten 
Umfang und der dort bestimmten Art und Weise in Textform mitzuteilen, und 
zwar 
1. bei Finanzdienstleistungen rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung oder, wenn auf Verlangen des Verbrauchers der Vertrag 
telefonisch oder unter Verwendung eines anderen Fernkommunikationsmittels 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher während der Laufzeit des 
Vertrags jederzeit vom Unternehmer verlangen, dass ihm dieser die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
in einer Urkunde zur Verfügung stellt. 
(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln und weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer 
Vorschriften bleiben unberührt. 

geschlossen wird, das die Mitteilung in Textform vor Vertragsschluss nicht 
gestattet, unverzüglich nach Abschluss des Fernabsatzvertrags; 
2. bei sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren alsbald, 
spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens 
bis zur Lieferung an den Verbraucher. 
Eine Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2 ist entbehrlich bei Dienstleistungen, die 
unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, 
sofern diese Leistungen in einem Mal erfolgen und über den Betreiber der 
Fernkommunikationsmittel abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich in 
diesem Falle aber über die Anschrift der Niederlassung des Unternehmers 
informieren können, bei der er Beanstandungen vorbringen kann. 
(3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher während der Laufzeit des 
Vertrags jederzeit vom Unternehmer verlangen, dass ihm dieser die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
in einer Urkunde zur Verfügung stellt. 
(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln und weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer 
Vorschriften bleiben unberührt. 

 
§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen 
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht 
nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei 
Verträgen über die Lieferung von Waren ein Rückgaberecht nach § 356 
eingeräumt werden. 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor 
Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche, bei der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim 
Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor 
Eingang der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor 
Vertragsschluss. 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch in folgenden 
Fällen: 
1. bei einer Finanzdienstleistung, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der 
Verbraucher sein Widerrufsrecht ausgeübt hat, 
2. bei einer sonstigen Dienstleistung, wenn der Unternehmer mit der 
Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher 

 
§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen 
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernab-satzvertrag ein Widerrufsrecht 
nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei 
Verträgen über die Lieferung von Waren ein Rückgaberecht nach § 356 
eingeräumt werden. 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von  § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor 
Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2, 
 
 bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tage ihres Eingangs beim 
Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor 
dem Tage des Eingangs der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht 
vor dem Tage des Vertragsschlusses. 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch in folgenden 
Fällen: 
1. bei einer Finanzdienstleistung, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der 
Verbraucher sein Widerrufsrecht ausgeübt hat, 
2. bei einer sonstigen Dienstleistung, wenn der Unternehmer mit der 
Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher 



diese selbst veranlasst hat. 
(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei 
Fernabsatzverträgen 
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden 
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die 
auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder 
schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde, 
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, 
sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, 
4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, 
5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden oder 
6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienst-
leistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die 
innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen 
im Zusammen-hang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalan-
lagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben 
werden, und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder 
Geldmarktinstrumenten. 
(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzverträgen, bei denen 
dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 ein Widerrufs- 
oder Rückgaberecht nach § 355 oder § 356 zusteht. Bei Ratenlieferungs-
verträgen gilt Absatz 2 entsprechend. 
(6) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen hat der Verbraucher 
abweichend von § 357 Abs. 1 Wertersatz für die erbrachte Dienstleistung nach 
den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt nur zu leisten, wenn er vor 
Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden 
ist und wenn er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende 
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt. 
 

diese selbst veranlasst hat. 
(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei 
Fernabsatzverträgen 
1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden 
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die 
auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder 
schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde, 
2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, 
sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 
3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, 
4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, 
5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden oder 
6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienst-
leistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die 
innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalan-
lagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben 
werden, und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder 
Geldmarktinstrumenten. 
(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzverträgen, bei denen 
dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 499 bis 507 ein Widerrufs- 
oder Rückgaberecht nach § 355 oder § 356 zusteht. Bei solchen Verträgen gilt 
Absatz 2 entsprechend. 
(6) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen hat der Verbraucher 
abweichend von § 357 Abs. 1 Wertersatz für die erbrachte Dienstleistung nach 
den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt nur zu leisten, wenn er vor 
Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden 
ist und wenn er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende 
der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt. 
 

 
§ 312e Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines 
Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von 
Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektronischen 
Geschäfts-verkehr), hat er dem Kunden 
1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung 
zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner 

 
§ 312e Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines 
Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von 
Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektronischen 
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Bestellung erkennen und berichtigen kann, 
2. die in Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 
3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege 
zu bestätigen und 
4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in 
wiedergabefähiger Form zu speichern. 
Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten als 
zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter 
gewöhnlichen Umständen abrufen können. 
(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der Vertrag 
ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen wird. Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet keine Anwendung, wenn zwischen 
Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird. 
(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften 
bleiben unberührt. Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß  § 355 zu, 
beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor 
Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten. 
 

Bestellung erkennen und berichtigen kann, 
2. die in der Rechtsverordnung nach Artikel 241 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe 
von dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 
3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege 
zu bestätigen und 
4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in 
wiedergabefähiger Form zu speichern. 
Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten als 
zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter 
gewöhnlichen Umständen abrufen können. 
(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der Vertrag 
ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen wird. Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet keine Anwendung, wenn zwischen 
Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird. 
(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften 
bleiben unberührt. Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß  § 355 zu, 
beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor 
Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten. 
 

 
§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser 
Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags 
gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht 
widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in 
Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb der Widerrufsfrist 
gegenüber dem Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. 
 (2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage, wenn dem Verbraucher spätestens 
bei Vertragsschluss eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 
entsprechende Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt wird. Bei 
Fernabsatzverträgen steht eine unverzüglich nach Vertragsschluss in 
Textform mitgeteilte Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertrags-
schluss gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 
246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche unterrichtet hat. Wird die Widerrufsbelehrung dem Verbraucher 
nach dem gemäß Satz 1 oder Satz 2 maßgeblichen Zeitpunkt mitgeteilt, 

 
§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser 
Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags 
gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht 
widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in 
Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb von zwei Wochen 
gegenüber dem Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung. 
(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine deutlich 
gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechend den 
Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich 
macht, in Textform mitgeteilt worden ist, die auch Namen und Anschrift 
desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und einen Hinweis 
auf den Fristbeginn und die Regelung des Absatzes 1 Satz 2 enthält. Wird die 
Belehrung nach Vertragsschluss mitgeteilt, beträgt die Frist abweichend von 
Absatz 1 Satz 2 einen Monat.  
 



beträgt die Widerrufsfrist einen Monat. Dies gilt auch dann, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher über das Widerrufsrecht gemäß Artikel 
246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche zu einem späteren als dem in Satz 1 oder Satz 2 genannten 
Zeitpunkt unterrichten darf. 
(3) Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem Verbraucher eine den Anfor-
derungen des § 360 Abs. 1 entsprechende Belehrung über sein Wider-
rufsrecht in Textform mitgeteilt worden ist. Ist der Vertrag schriftlich 
abzuschließen, so beginnt die Frist nicht                , bevor dem Verbraucher 
auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine 
Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt wird. Ist 
der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer. 
(4) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach Vertrags-
schluss. Diese Frist beginnt bei der Lieferung von Waren nicht vor deren 
Eingang beim Empfänger. Abweichend von Satz 1 erlischt das Widerrufs-
recht nicht, wenn der Verbraucher nicht entsprechend den Anforderungen 
des § 360 Abs. 1 über sein Widerrufsrecht in Textform belehrt worden ist, bei 
Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der 
Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß Artikel 246 § 2 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Ist der Vertrag schriftlich 
abzuschließen, so beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor dem Verbraucher 
auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine 
Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt 
werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer. 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach Vertrags-
schluss. Bei der Lieferung von Waren beginnt die Frist nicht vor dem Tag ihres 
Eingangs beim Empfänger. Abweichend von Satz 1 erlischt das Widerrufsrecht 
nicht, wenn der Verbraucher nicht ordnungsgemäß  
                      über sein Widerrufsrecht                         belehrt worden  ist, bei 
Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der 
Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß § 312c Abs. 2 Nr. 1  
 
                                    nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. 
 

 
§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen 
(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich durch 
Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines Verkaufs-
prospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht ersetzt 
werden.  Voraussetzung ist, dass 
1. im Verkaufsprospekt eine den Anforderungen des § 360 Abs. 2 
entsprechende Belehrung über das Rückgaberecht enthalten ist und  
2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unternehmers 
eingehend zur Kenntnis nehmen konnte. 
  
(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor 
Erhalt der Sache beginnt, und nur durch Rücksendung der Sache oder, wenn 
die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen 
ausgeübt werden. Im Übrigen sind die Vorschriften über das Widerrufs-
recht entsprechend anzuwenden. An die Stelle von § 360 Abs. 1 tritt § 360 
Abs. 2. 
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(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich durch 
Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines Verkaufs-
prospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht ersetzt 
werden. Voraussetzung ist, dass 
1. im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete Belehrung über das 
Rückgaberecht enthalten ist, 
2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unternehmers 
eingehend zur  Kenntnis nehmen konnte und 
3. dem Verbraucher das Rückgaberecht in Textform eingeräumt wird. 
(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor 
Erhalt der Sache beginnt, und nur durch Rücksendung der Sache oder, wenn 
die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen 
ausgeübt werden. § 355 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 
 



 

 
§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe 
(1) Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, die Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt entsprechende 
Anwendung.§ 286 Abs. 3 gilt für die Verpflichtung zur Erstattung von 
Zahlungen nach dieser Vorschrift entsprechend; die dort bestimmte Frist 
beginnt mit der Widerrufs- oder Rückgabeerklärung des Verbrauchers. Dabei 
beginnt die Frist im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Ver-
brauchers mit Abgabe dieser Erklärung, im Hinblick auf eine Erstattungs-
verpflichtung des Unternehmers mit deren Zugang. 
(2) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung 
verpflichtet, wenn die Sache durch Paket versandt werden kann. Kosten und 
Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf und Rückgabe der Unternehmer. 
Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 Satz 1 besteht, dürfen dem 
Verbraucher die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt 
werden, wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 
Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der 
Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht 
der bestellten entspricht. 
(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz 
für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er spätestens bei Vertrags-
schluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewiesen 
worden ist, sie zu vermeiden.  
Bei Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertragsschluss in 
Textform mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, 
wenn der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommuni-
kationsmittel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht und eine 
Möglichkeit zu ihrer Vermeidung unterrichtet hat. 
Satz 1 gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der 
Sache zurückzuführen ist. § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, 
wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt 
worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat. 
(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
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Verbraucher die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt 
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Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der 
Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht 
der bestellten entspricht. 
(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Wertersatz 
für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er spätestens bei Vertrags-
schluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine Möglichkeit hingewiesen 
worden ist, sie zu vermeiden.  
 
 
 
 
 
 
Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der 
Sache zurückzuführen ist. § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, 
wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt 
worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat. 
(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 

  



§ 359 Einwendungen bei verbundenen Verträgen 
Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit 
Einwendungen aus dem verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem 
Unternehmer, mit dem er den verbundenen Vertrag geschlossen hat, zur 
Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Dies gilt nicht 
                                                                                      bei Einwendungen, die 
auf einer zwischen diesem Unternehmer und dem Verbraucher nach 
Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags vereinbarten Vertragsänderung 
beruhen. Kann der Verbraucher Nacherfüllung verlangen, so kann er die 
Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. 
 

§ 359 Einwendungen bei verbundenen Verträgen 
Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, soweit 
Einwendungen aus dem verbundenen Vertrag ihn gegenüber dem 
Unternehmer, mit dem er den verbundenen Vertrag geschlossen hat, zur 
Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Dies gilt nicht, wenn das 
finanzierte Entgelt 200 Euro nicht überschreitet, sowie bei Einwendungen, die 
auf einer zwischen diesem Unternehmer und dem Verbraucher nach 
Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags vereinbarten Vertragsänderung 
beruhen. Kann der Verbraucher Nacherfüllung verlangen, so kann er die 
Rückzahlung des Darlehens erst verweigern, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. 
 

 
§ 359a Anwendungsbereich 
(1)  Liegen die Voraussetzungen für ein verbundenes Geschäft nicht vor, 
ist  § 358 Abs. 1 und 4 entsprechend anzuwenden, wenn die Ware oder 
die Leistung des Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag in einem 
Verbraucherdarlehensvertrag genau angegeben ist. 
(2) § 358 Abs. 2 und 4 ist entsprechend auf Verträge über Zusatz-
leistungen anzuwenden, die der Verbraucher in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Verbraucherdarlehensvertrag abgeschlossen hat. 
(3) § 358 Abs. 2, 4 und 5 sowie § 359 sind nicht anzuwenden auf 
Verbraucherdarlehensverträge, die der Finanzierung des Erwerbs von 
Finanzinstrumenten dienen. 
(4) § 359 ist nicht anzuwenden, wenn das finanzierte Entgelt weniger als 
200 Euro beträgt.  
   

 
 
 
 

 
§ 360 Widerrufs- und Rückgabebelehrung 
 
(1) Die Widerrufsbelehrung muss deutlich gestaltet sein und dem 
Verbraucher entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels seine wesentlichen Rechte deutlich machen. Sie 
muss Folgendes enthalten: 
1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf, 
2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf keiner Begründung bedarf 
und in Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb der 
Widerrufsfrist erklärt werden kann, 
3. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegenüber 

 
§ 360 (weggefallen) 
 
---------Entspricht weitgehend § 355 Abs. 2 Satz 1--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



dem der Widerruf zu erklären ist, und 
4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Widerrufsfrist sowie darauf, 
dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Widerrufser-
klärung oder der Sache genügt. 
(2) Auf die Rückgabebelehrung ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend 
anzuwenden. Sie muss Folgendes enthalten: 
1. einen Hinweis auf das Recht zur Rückgabe, 
2. einen Hinweis darauf, dass die Ausübung des Rückgaberechts keiner 
Begründung bedarf, 
3. einen Hinweis darauf, dass das Rückgaberecht nur durch Rück-
sendung der Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt 
werden kann, durch Rücknahmeverlangen in Textform innerhalb der 
Rückgabefrist ausgeübt werden kann, 
4. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, an den die 
Rückgabe zu erfolgen hat oder gegenüber dem das Rücknahmever-
langen zu erklären ist, und 
5. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Rückgabefrist sowie darauf, 
dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Sache oder des 
Rücknahmeverlangens genügt. 
 
 
 
(3) Die dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende 
Widerrufsbelehrung genügt den Anforderungen des Absatzes 1 und den 
diesen ergänzenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das Muster der 
Anlage 1 zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in 
Textform verwendet wird. Die dem Verbraucher gemäß § 356 Abs. 2 Satz 
2 in Verbindung mit § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende Rückgabebeleh-
rung genügt den Anforderungen des Absatzes 2 und den diesen 
ergänzenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das Muster der Anlage 
2 zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform 
verwendet wird. Der Unternehmer darf unter Beachtung von Absatz 1 
Satz 1 in Format und Schriftgröße von den Mustern abweichen und 
Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen des Unternehmers 
anbringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------Entspricht in etwa: BGB-InfoV, § 14  Form der Widerrufs- und 
Rückgabebelehrung, Verwendung eines Musters--------- 
(1) Die Belehrung über das Widerrufsrecht genügt den Anforderungen des  
§ 355 Abs. 2 und den diesen ergänzenden Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, wenn das Muster der Anlage 2 in Textform verwandt wird. 
 
(2) Die Belehrung über das Rückgaberecht genügt den Anforderungen des  
§ 356 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und den diesen ergänzenden Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn das Muster der Anlage 3 verwandt wird. 
 
 
(3) Verwendet der Unternehmer für die Belehrung das Muster der Anlage 2 
oder 3, darf er in Format und Schriftgröße von dem Muster abweichen und 
Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen des Unternehmers anbringen. 

 
§ 485 Widerrufsrecht bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen 
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Teilzeit-Wohnrechtevertrag ein 
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Widerrufsrecht nach § 355 zu. 
(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufsrecht muss auch die Kosten 
angeben, die der Verbraucher im Falle des Widerrufs gemäß Absatz 5 Satz 2 
zu erstatten hat. 
 (3) Ist dem Verbraucher der in § 482 bezeichnete Prospekt vor Vertrags-
schluss nicht oder nicht in der in § 483 Abs. 1 vorgeschriebenen Sprache 
ausgehändigt worden, so beträgt die Frist zur Ausübung des Widerrufs-rechts 
abweichend von § 355 Abs. 2 Satz 1 einen Monat. 
(4) Fehlt im Vertrag eine der Angaben, die in der in § 482 Abs. 2 bezeichneten 
Rechtsverordnung bestimmt werden, so beginnt die Frist zur Ausübung des 
Widerrufsrechts erst, wenn dem Verbraucher diese Angabe schriftlich 
mitgeteilt wird. 
(5) Eine Vergütung für geleistete Dienste sowie für die Überlassung der 
Nutzung von Wohngebäuden ist abweichend von § 357 Abs. 1 und 3 
ausgeschlossen. Bedurfte der Vertrag der notariellen Beurkundung, so hat der 
Verbraucher dem Unternehmer die Kosten der Beurkundung zu erstatten, 
wenn dies im Vertrag ausdrücklich bestimmt ist. In den Fällen der Absätze 3 
und 4 entfällt die Verpflichtung zur Erstattung von Kosten; der Verbraucher 
kann vom Unternehmer Ersatz der Kosten des Vertrags verlangen. 
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§ 488 Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag 
(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 
Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung 
zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu 
zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzu-
zahlen. 
(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nach 
dem Ablauf je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor dem Ablauf eines 
Jahres zurückzuzahlen ist, bei der Rückzahlung zu entrichten. 
(3) Ist für die Rückzahlung des Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, so hängt 
die Fälligkeit davon ab, dass der Darlehensgeber oder der Darlehensnehmer 
kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Sind Zinsen nicht geschul-
det, so ist der Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zur Rückzahlung 
berechtigt. 

 
§ 488 Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag 
(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem 
Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung 
zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu 
zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung gestellte Darlehen zurückzu-
erstatten. 
(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nach 
dem Ablauf je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor dem Ablauf eines 
Jahres zurückzuerstatten ist, bei der Rückerstattung zu entrichten. 
(3) Ist für die Rückerstattung des Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, so hängt 
die Fälligkeit davon ab, dass der Darlehensgeber oder der Darlehensnehmer 
kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Sind Zinsen nicht geschul-
det, so ist der Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zur Rückerstattung 
berechtigt. 



 

 
§ 489 Ordentliches Kündigungsrecht des  
          Darlehensnehmers 
(1) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit gebundenem 
Sollzinssatz                                                                  ganz oder teilweise 
kündigen, 
1. wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit 
endet und keine neue Vereinbarung über den Sollzinssatz getroffen ist, 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat frühestens für den 
Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet; ist eine Anpassung des 
Sollzinssatzes in bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so 
kann der Darlehensnehmer jeweils nur für den Ablauf des Tages, an dem die 
Sollzinsbindung endet, kündigen; 
 
 
 
 
2. in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen 
Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten; wird 
nach dem Empfang des Darlehens eine neue Vereinbarung über die Zeit der 
Rückzahlung oder den Sollzinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt dieser 
Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs. 
2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit veränderlichem 
Zinssatz jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
kündigen. 
(3) Eine Kündigung des Darlehensnehmers                                               gilt 
als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen 
nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt. 
(4) Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers  nach den Absätzen 1 und 2                                                  
kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder erschwert werden. Dies gilt 
nicht bei Darlehen an den Bund, ein Sondervermögen des Bundes, ein Land, 
eine Gemeinde, einen Gemeindeverband, die Europäischen Gemeinschaften 
oder ausländische Gebietskörperschaften. 
(5) Sollzinssatz ist der gebundene oder veränderliche periodische 
Prozentsatz, der pro Jahr auf das in Anspruch genommene Darlehen 
angewendet wird. Der Sollzinssatz ist gebunden, wenn für die gesamte 
Vertragslaufzeit ein Sollzinssatz oder mehrere Sollzinssätze vereinbart 
sind, die als feststehende Prozentzahl ausgedrückt werden. Ist für die 

 
§ 489 Ordentliches Kündigungsrecht des  
          Darlehensnehmers 
(1) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem für einen 
bestimmten Zeitraum ein fester Zinssatz vereinbart ist, ganz oder teilweise 
kündigen, 
1. wenn die Zinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten  
Zeit endet und keine neue Vereinbarung über den Zinssatz getroffen ist,  
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat frühestens für den 
Ablauf des Tages, an dem die Zinsbindung endet; ist eine Anpassung des 
Zinssatzes in bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so  
kann der Darlehensnehmer jeweils nur für den Ablauf des Tages, an dem die 
Zinsbindung endet, kündigen; 
2. wenn das Darlehen einem Verbraucher gewährt und nicht durch ein Grund- 
oder Schiffspfandrecht gesichert ist, nach Ablauf von sechs Monaten nach 
dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten; 
3. in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen 
Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten; wird 
nach dem Empfang des Darlehens eine neue Vereinbarung über die Zeit der 
Rückzahlung oder den Zinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt dieser 
Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunkts der Auszahlung. 
(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit veränderlichem 
Zinssatz jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
kündigen. 
(3) Eine Kündigung des Darlehensnehmers nach Absatz 1 oder Absatz 2 gilt 
als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wochen 
nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt. 
(4) Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach den Absätzen 1 und 2 
kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder erschwert werden. Dies gilt 
nicht bei Darlehen an den Bund, ein Sondervermögen des Bundes, ein Land, 
eine Gemeinde, einen Gemeindeverband, die Europäischen Gemeinschaften 
oder ausländische Gebietskörperschaften. 



gesamte Vertragslaufzeit keine Sollzinsbindung vereinbart, gilt der 
Sollzinssatz nur für diejenigen Zeiträume als gebunden, für die er durch 
eine feste Prozentzahl bestimmt ist. 
 

 
§ 490 Außerordentliches Kündigungsrecht  
(1) Wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder in der 
Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Sicherheit eine wesentliche 
Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die Rückzahlung 
des Darlehens, auch unter Verwertung der Sicherheit, gefährdet wird, kann der 
Darlehensgeber den Darlehensvertrag vor Auszahlung des Darlehens im 
Zweifel stets, nach Auszahlung nur in der Regel fristlos kündigen. 
(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem der 
Sollzinssatz gebunden                                                  und das Darlehen 
durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert ist, unter Einhaltung der 
Fristen des  § 488 Abs. 3 Satz 2 vorzeitig kündigen, wenn seine berechtigten 
Interessen dies gebieten und seit dem vollständigen Empfang des 
Darlehens sechs Monate abgelaufen sind. 
Ein solches Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Darlehensnehmer ein 
Bedürfnis nach einer anderweitigen Verwertung der zur Sicherung des 
Darlehens beliehenen Sache hat. Der Darlehensnehmer hat dem 
Darlehensgeber denjenigen Schaden zu ersetzen, der diesem aus der 
vorzeitigen Kündigung entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung). 
(3) Die Vorschriften der §§ 313 und 314 bleiben unberührt. 
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dies gebieten.  
 
Ein solches Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Darlehensnehmer ein 
Bedürfnis nach einer anderweitigen Verwertung der zur Sicherung des 
Darlehens beliehenen Sache hat. Der Darlehensnehmer hat dem 
Darlehensgeber denjenigen Schaden zu ersetzen, der diesem aus der 
vorzeitigen Kündigung entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung). 
(3) Die Vorschriften der §§ 313 und 314 bleiben unberührt. 
 

Kapitel 2 
Besondere Vorschriften für Verbraucherdarlehensverträge 

 

  

 
§ 491 Verbraucherdarlehensvertrag 
 
(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für entgeltliche Darlehens-
verträge zwischen einem Unternehmer als Darlehensgeber und einem 
Verbraucher als Darlehensnehmer (Verbraucherdarlehensvertrag), soweit in 
den Absätzen 2 oder 3 oder in den §§ 503 bis 505 nichts anderes 
bestimmt ist. 
(2) Keine Verbraucherdarlehensverträge sind Verträge,  
 
1. bei denen der Nettodarlehensbetrag (Artikel 247 § 3 Abs. 2 des 

 
§ 491 Verbraucherdarlehensvertrag 
 
(1) Für entgeltliche Darlehensverträge zwischen einem Unternehmer als 
Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer (Verbraucher-
darlehensvertrag) gelten vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ergänzend die 
folgenden Vorschriften. 
 
(2) Die folgenden Vorschriften finden keine Anwendung auf Verbraucher-
darlehensverträge, 
1. bei denen das auszuzahlende Darlehen (Nettodarlehensbetrag) 200 Euro 



Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) weniger als 200 
Euro beträgt, 
2. bei denen sich die Haftung des Darlehensnehmers auf eine dem 
Darlehensgeber zum Pfand übergebene Sache beschränkt, 
3. bei denen der Darlehensnehmer das Darlehen binnen drei Monaten 
zurückzuzahlen hat und nur geringe Kosten vereinbart sind, 
4. die von Arbeitgebern mit ihren Arbeitnehmern als Nebenleistung zum 
Arbeitsvertrag zu einem niedrigeren als dem marktüblichen effektiven 
Jahreszins (§ 6 der Preisangabenverordnung) abgeschlossen werden 
und anderen Personen nicht angeboten werden, 
5. die nur mit einem begrenzten Personenkreis auf Grund von Rechts-
vorschriften in öffentlichem Interesse abgeschlossen werden, wenn im 
Vertrag für den Darlehensnehmer günstigere als marktübliche Bedin-
gungen und höchstens der marktübliche Sollzinssatz vereinbart sind. 
 
 
(3) § 358 Abs. 2, 4 und 5 sowie die §§ 491a bis 495 sind nicht auf 
Darlehensverträge anzuwenden,  
       die in ein nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes 
gerichtliches Protokoll aufgenommen oder durch einen gerichtlichen 
Beschluss über das Zustandekommen und den Inhalt eines zwischen 
den Parteien geschlossenen Vergleichs festgestellt sind, wenn in das 
Protokoll oder den Beschluss der Sollzinssatz, die bei Abschluss des 
Vertrags in Rechnung gestellten Kosten des Darlehens sowie die 
Voraussetzungen aufgenommen worden sind, unter denen der Sollzinssatz 
oder die Kosten angepasst werden können. 
 

nicht übersteigt, 
 
 
 
 
 
2. die ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer zu Zinsen abschließt, die unter 
den marktblichen Sätzen liegen, 
 
 
3. die im Rahmen der Förderung des Wohnungswesens und des Städtebaus 
auf Grund öffentlich-rechtlicher Bewilligungsbescheide oder auf Grund von 
Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten unmittelbar zwischen der die 
Fördermittel vergebenden öffentlich-rechtlichen Anstalt und dem Darlehens-
nehmer zu Zinssätzen abgeschlossen werden, die unter den marktüblichen 
Sätzen liegen. 
(3) Keine Anwendung finden ferner  
1. § 358 Abs. 2, 4 und 5 und die §§ 492 bis 495 auf Verbraucherdarlehens-
verträge, die in ein nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung errichtetes 
gerichtliches Protokoll aufgenommen oder notariell beurkundet sind,  wenn das 
Protokoll oder die notarielle Urkunde den Jahreszins, die bei Abschluss des 
Vertrags in Rechnung gestellten Kosten des Darlehens sowie die 
Voraussetzungen enthält, unter denen der Jahreszins oder die Kosten 
geändert werden können;  
 
 
2. § 358 Abs. 2, 4 und 5 und § 359 auf Verbraucherdarlehensverträge, die der 
Finanzierung des Erwerbs von Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder 
Edelmetallen dienen. 
 

 
§ 491a Vorvertragliche Informationspflichten bei Verbraucher-   
            darlehensverträgen 
 
(1) Der Darlehensgeber hat den Darlehensnehmer bei einem 
Verbraucherdarlehensvertrag über die sich aus Artikel 247 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden 
Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form zu unterrichten. 
(2) Der Darlehensnehmer kann vom Darlehensgeber einen Entwurf des 

 
 



Verbraucherdarlehensvertrags verlangen. Dies gilt nicht, solange der 
Darlehensgeber zum Vertragsabschluss nicht bereit ist. 
(3) Der Darlehensgeber ist verpflichtet, dem Darlehensnehmer vor 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags angemessene 
Erläuterungen zu geben, damit der Darlehensnehmer in die Lage versetzt 
wird, zu beurteilen, ob der Vertrag dem von ihm verfolgten Zweck und 
seinen Vermögensverhältnissen gerecht wird. Hierzu sind 
gegebenenfalls die vorvertraglichen Informationen gemäß Absatz 1, die 
Hauptmerkmale der vom Darlehensgeber angebotenen Verträge sowie 
ihre vertragstypischen Auswirkungen auf den Darlehensnehmer, 
einschließlich der Folgen bei Zahlungsverzug, zu erläutern. 
 

 
§ 492 Schriftform, Vertragsinhalt  
(1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit nicht eine strengere Form 
vorgeschrieben ist, schriftlich abzuschließen.  
                                                                   Der Schriftform ist genügt, wenn 
Antrag und Annahme durch die Vertragsparteien jeweils getrennt schriftlich 
erklärt werden. Die Erklärung des Darlehensgebers bedarf keiner Unterzeich-
nung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erstellt wird.  
(2) Der Vertrag muss die Angaben nach Artikel 247 §§ 6 bis 13 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 492 Schriftform, Vertragsinhalt  
(1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit nicht eine strengere Form 
vorgeschrieben ist, schriftlich abzuschließen. Der Abschluss des Vertrags in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen.  Der Schriftform ist genügt, wenn 
Antrag und Annahme durch die Vertragsparteien jeweils getrennt schriftlich 
erklärt werden. Die Erklärung des Darlehensgebers bedarf keiner Unterzeich-
nung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erstellt wird.  
Die vom Darlehensnehmer zu unterzeichnende Vertragserklärung muss 
angeben: 
1. den Nettodarlehensbetrag, gegebenenfalls die Höchstgrenze des 
Darlehens, 
2. den Gesamtbetrag aller vom Darlehensnehmer zur Tilgung des Darlehens 
sowie zur Zahlung der Zinsen und sonstigen Kosten zu entrichtenden 
Teilzahlungen, wenn der Gesamtbetrag bei Abschluss des Verbraucher-
darlehensvertrags für die gesamte Laufzeit der Höhe nach feststeht, bei 
Darlehen mit veränderlichen Bedingungen, die in Teilzahlungen getilgt werden, 
einen Gesamtbetrag auf der Grundlage der bei Abschluss des Vertrags 
maßgeblichen Darlehensbedingungen, 
3. die Art und Weise der Rückzahlung des Darlehens oder, wenn eine 
Vereinbarung hierüber nicht vorgesehen ist, die Regelung der Vertrags-
beendigung, 
4. den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des Darlehens, die, soweit ihre 
Höhe bekannt ist, im Einzelnen zu bezeichnen, im Übrigen dem Grunde nach 
anzugeben sind, einschließlich etwaiger vom Darlehensnehmer zu tragender 
Vermittlungskosten, 
5. den effektiven Jahreszins oder, wenn eine Änderung des Zinssatzes oder 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nach Vertragsschluss stellt der Darlehensgeber dem Darlehens-
nehmer eine Abschrift des Vertrags zur Verfügung.  Ist ein Zeitpunkt für 
die Rückzahlung des Darlehens bestimmt, kann der Darlehensnehmer 
vom Darlehensgeber jederzeit einen Tilgungsplan nach Artikel 247 § 14 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche verlangen. 
 (4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Vollmacht, die ein Darlehens-
nehmer zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags erteilt. Satz 1 gilt 
nicht für die Prozessvollmacht und eine Vollmacht, die notariell beurkundet ist. 
(5) Erklärungen des Darlehensgebers, die dem Darlehensnehmer 

anderer preisbestimmender Faktoren vorbehalten ist, den anfänglichen 
effektiven Jahreszins; zusammen mit dem anfänglichen effektiven Jahreszins 
ist auch anzugeben, unter welchen Voraussetzungen preisbestimmende 
Faktoren geändert werden können und auf welchen Zeitraum Belastungen, die 
sich aus einer nicht vollständigen Auszahlung oder aus einem Zuschlag zu 
dem Darlehen ergeben, bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses 
verrechnet werden, 
6. die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen Versicherung, die im 
Zusammenhang mit dem Verbraucherdarlehensvertrag abgeschlossen wird, 
7. zu bestellende Sicherheiten. 
(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 5 Nr. 2 ist kein Gesamtbetrag anzugeben 
bei Darlehen, bei denen die Inanspruchnahme bis zu einer Höchstgrenze 
freigestellt ist, sowie bei Immobiliardarlehensverträgen. Imobiliardarlehens-
verträge sind Verbraucherdarlehensverträge, bei denen die Zurverfügung-
stellung des Darlehens von der Sicherung durch ein Grundpfandrecht 
abhängig gemacht wird und zu Bedingungen erfolgt, die für grundpfand-
rechtlich abgesicherte Darlehensverträge und deren Zwischenfinanzierung 
üblich sind; der Sicherung durch ein Grundpfandrecht steht es gleich, wenn 
von einer Sicherung gemäß § 7 Abs. 3 bis 5 des Gesetzes über Bauspar-
kassen abgesehen wird. Bei Immobiliardarlehensverträgen muss die vom 
Darlehensnehmer zu unterzeichnende Vertrags-erklärung auch einen deutlich 
gestalteten Hinweis darauf enthalten, dass der Darlehensgeber Forderungen 
aus dem Darlehensvertrag ohne Zustimmung des Darlehensnehmers abtreten 
und das Vertragsverhältnis auf einen Dritten übertragen darf, soweit nicht die 
Abtretung im Vertrag ausgeschlossen ist oder der Darlehensnehmer der 
Übertragung zustimmen muss. 
(2) Effektiver Jahreszins ist die in einem Prozentsatz des Nettodarlehens-
betrags anzugebende Gesamtbelastung pro Jahr. Die Berechnung des 
effektiven und des anfänglichen effektiven Jahreszinses richtet sich nach  
§ 6 der Verordnung zur Regelung der Preisangaben. 
(3) Der Darlehensgeber hat dem Darlehensnehmer eine Abschrift der 
Vertragserklärungen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Vollmacht, die ein Darlehens-
nehmer zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags erteilt. Satz 1 gilt 
nicht für die Prozessvollmacht und eine Vollmacht, die notariell beurkundet ist 



gegenüber nach Vertragsabschluss abzugeben sind, bedürfen der 
Textform. 
 

 
§ 493 Informationen während des Vertragsverhältnisses  
(1) Ist in einem Verbraucherdarlehensvertrag der Sollzinssatz gebunden 
und endet die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit, 
unterrichtet der Darlehensgeber den Darlehensnehmer spätestens drei Monate 
vor Ende der Sollzinsbindung darüber, ob er zu einer neuen Sollzinsbin-
dungsabrede bereit ist. Erklärt sich der Darlehensgeber hierzu bereit, muss 
die Unterrichtung den zum Zeitpunkt der Unterrichtung vom Darlehensgeber 
angebotenen Sollzinssatz enthalten. 
(2) Der Darlehensgeber unterrichtet den Darlehensnehmer spätestens drei 
Monate vor Beendigung eines Verbraucherdarlehensvertrags darüber, ob er 
zur Fortführung des Darlehensverhältnisses bereit ist. Erklärt sich der Dar-
lehensgeber zur Fortführung bereit, muss die Unterrichtung die zum Zeitpunkt 
der Unterrichtung gültigen Pflichtangaben gemäß § 491a Abs. 1 enthalten.  
(3) Die Anpassung des Sollzinssatzes eines Verbraucherdarlehens-
vertrags mit veränderlichem Sollzinssatz wird erst wirksam, nachdem der 
Darlehensgeber den Darlehensnehmer über die Einzelheiten unterrichtet 
hat, die sich aus Artikel 247 § 15 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche ergeben. Abweichende Vereinbarungen über 
die Wirksamkeit sind im Rahmen des Artikels 247 § 15 Abs. 2 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zulässig. 
(4) Wurden Forderungen aus dem Darlehensvertrag abgetreten, treffen die 
Pflichten aus den Absätzen 1 bis 3 auch den neuen Gläubiger, wenn nicht der 
bisherige Darlehensgeber mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass im 
Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige Darlehens-
geber auftritt. 
 

 
§ 492a Unterrichtungspflichten während des  Vertragsverhältnisses 
(1) Ist im Darlehensvertrag ein fester Zinssatz vereinbart  
und  endet die Zinsbindung   vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit, 
unterrichtet der Darlehensgeber den Darlehensnehmer spätestens drei Monate 
vor Ende der Zinsbindung darüber, ob er zu einer neuen Zinsbindungsabrede      
                       bereit ist. Erklärt sich der Darlehensgeber hierzu bereit, muss 
die Unterrichtung den zum Zeitpunkt der Unterrichtung vom Darlehensgeber 
angebotenen Zinssatz enthalten. 
(2) Der Darlehensgeber unterrichtet den Darlehensnehmer spätestens drei 
Monate vor Beendigung eines Darlehensvertrages darüber, ob er  
zur Fortführung des Darlehensverhältnisses bereit ist. Erklärt sich der Dar-
lehensgeber zur Fortführung bereit, muss die Unterrichtung die zum Zeitpunkt 
der Unterrichtung gültigen Pflichtangaben aus § 492 Abs. 1 Satz 5 enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Wurden Forderungen aus dem Darlehensvertrag abgetreten, treffen die 
Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 auch den neuen Gläubiger, wenn nicht 
der bisherige Gläubiger mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass im 
Verhältnis zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige Darlehens-
geber auftritt. 
 

 
§ 494 Rechtsfolgen von Formmängeln 
(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die auf Abschluss eines solchen 
Vertrags vom Verbraucher erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn die Schriftform 
insgesamt nicht eingehalten ist oder wenn eine der in Artikel 247 §§ 6 und 9 
bis 13 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche  
vorgeschriebenen Angaben fehlt. 
(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Verbraucherdarlehens-
vertrag gültig, soweit der Darlehensnehmer das Darlehen empfängt oder in 

 
§ 494 Rechtsfolgen von Formmängeln 
(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die auf Abschluss eines solchen 
Vertrags vom Verbraucher erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn die Schriftform 
insgesamt nicht eingehalten ist oder wenn eine der in § 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 
1 bis 6  
vorgeschriebenen Angaben fehlt. 
(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Verbraucherdarlehens-
vertrag gültig, soweit der Darlehensnehmer das Darlehen empfängt oder in 



Anspruch nimmt. Jedoch ermäßigt sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag 
zugrunde gelegte Sollzinssatz                                         auf den gesetzlichen 
Zinssatz, wenn die Angabe des Sollzinssatzes, des effektiven 
Jahreszinses oder des Gesamtbetrags fehlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Ist der effektive                                                   Jahreszins zu niedrig 
angegeben, so vermindert sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag 
zugrunde gelegte Sollzinssatz um den Prozentsatz, um den der effektive                     
                                     Jahreszins zu niedrig angegeben ist. 
 
(4) Nicht angegebene Kosten werden vom Darlehensnehmer nicht 
geschuldet. Ist im Vertrag nicht angegeben, unter welchen Voraus-
setzungen Kosten oder Zinsen angepasst werden können, so entfällt die 
Möglichkeit, diese zum Nachteil des Darlehensnehmers anzupassen. 
(5) Wurden Teilzahlungen vereinbart, ist deren Höhe vom Darlehensgeber 
unter Berücksichtigung der verminderten Zinsen oder Kosten neu zu 
berechnen. 
(6) Fehlen im Vertrag Angaben zur Laufzeit oder zum Kündigungsrecht, 
ist der Darlehensnehmer jederzeit zur Kündigung berechtigt. Fehlen 
Angaben zu Sicherheiten, können sie nicht gefordert werden. Satz 2 gilt 
nicht, wenn der Nettodarlehensbetrag 75 000 Euro übersteigt. 
(7) Der Darlehensgeber stellt dem Darlehensnehmer eine Abschrift des 
Vertrags zur Verfügung, in der die Vertragsänderungen berücksichtigt 
sind, die sich aus den Absätzen 2 bis 6 ergeben. 
 

Anspruch nimmt. Jedoch ermäßigt sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag 
zugrunde gelegte Zinssatz (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 4) auf den gesetzlichen 
Zinssatz, wenn seine Angabe, die Angabe des effektiven oder anfänglichen 
effektiven Jahreszinses (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 5) oder die Angabe des 
Gesamtbetrags (§ 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2, Abs. 1a) fehlt.  
Nicht angegebene Kosten werden vom Darlehensnehmer nicht geschuldet. 
Vereinbarte Teilzahlungen sind unter Berücksichtigung der verminderten 
Zinsen oder Kosten neu zu berechnen. Ist nicht angegeben, unter welchen 
Voraussetzungen preisbestimmende Faktoren geändert werden können, so 
entfällt die Möglichkeit, diese zum Nachteil des Darlehensnehmers zu ändern. 
Sicherheiten können bei fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert werden; 
dies gilt nicht, wenn der Nettodarlehensbetrag 50.000 Euro übersteigt. 
(3) Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig 
angegeben, so vermindert sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag 
zugrunde gelegte Zinssatz um den Prozentsatz, um den der effektive oder 
anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist. 
 
-----(wie § 494 Abs. 2 Satz 3)----- 
-----(wie § 494 Abs. 2 Satz 5)---- 
 
 
-----(wie § 494  Abs. 2 Satz 4)----- 
 
 
 
-----Sätze 2und 3 entsprechen § 502 Abs. 2 Satz 5 bzw. § 494 Abs. 2 Satz 6  
       mit Beitragserhöhung------- 
 

 
§ 495 Widerrufsrecht 
(1) Dem Darlehensnehmer steht bei einem Verbraucherdarlehensvertrag ein 
Widerrufsrecht nach § 355 zu. 
 
 
 

 
§ 495 Widerrufsrecht 
(1) Dem Darlehensnehmer steht bei einem Verbraucherdarlehensvertrag ein 
Widerrufsrecht nach § 355 zu. 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die in § 493 Abs. 1 Satz 1 genannten 
Verbraucherdarlehensverträge, wenn der Darlehensnehmer nach dem Vertrag 
das Darlehen jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne 



 
(2) Die §§ 355 bis 359a gelten mit der Maßgabe, dass 
1. an die Stelle der Widerrufsbelehrung die Pflichtangabe nach Artikel 
247 § 6 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
tritt, 
2. die Widerrufsfrist auch nicht vor Vertragsschluss beginnt und 
3. der Darlehensnehmer abweichend von § 346 Abs. 1 dem Darlehens-
geber auch die Aufwendungen zu ersetzen hat, die der Darlehensgeber 
an öffentliche Stellen erbracht hat und nicht zurückverlangen kann.  
 § 346 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz ist nur anzuwenden, wenn das 
Darlehen durch ein Grundpfandrecht gesichert ist. 
(3) Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Darlehensverträgen, 
1. die einen Darlehensvertrag, zu dessen Kündigung der Darlehensgeber 
wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers berechtigt ist, durch 
Rückzahlungsvereinbarungen ergänzen oder ersetzen, wenn dadurch ein 
gerichtliches Verfahren vermieden wird und wenn der Gesamtbetrag 
(Artikel 247 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche) geringer ist als die Restschuld des ursprünglichen Vertrags,  
2. die notariell zu beurkunden sind, wenn der Notar bestätigt, dass die 
Rechte des Darlehensnehmers aus den §§ 491a und 492 gewahrt sind, 
oder 
3. die § 504 Abs. 2 oder § 505 entsprechen. 
 

zusätzliche Kosten zurückzahlen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------ähnlich § 494 Abs. 3 Nr. 1------- 
 
 

 
§ 496 Einwendungsverzicht, Wechsel- und Scheckverbot 
(1) Eine Vereinbarung, durch die der Darlehensnehmer auf das Recht 
verzichtet, Einwendungen, die ihm gegenüber dem Darlehensgeber zu-stehen, 
gemäß § 404 einem Abtretungsgläubiger entgegenzusetzen oder eine ihm 
gegen den Darlehensgeber zustehende Forderung gemäß  
§ 406 auch dem Abtretungsgläubiger gegenüber aufzurechnen, ist unwirksam. 
(2) Wird eine Forderung des Darlehensgebers aus einem Darlehensvertrag an 
einen Dritten abgetreten oder findet in der Person des Darlehensgebers ein 
Wechsel statt, ist der Darlehensnehmer unverzüglich darüber sowie über die 
Kontaktdaten des neuen Gläubigers nach Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch  zu unterrichten. 
Die Unterrichtung ist bei Abtretungen entbehrlich, wenn der bisherige 
Darlehens-geber mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass im Verhältnis 
zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige Darlehensgeber auftritt. 
Fallen die Voraussetzungen des Satzes 2 fort, ist die Unterrichtung 

 
§ 496 Einwendungsverzicht, Wechsel- und Scheckverbot 
(1) Eine Vereinbarung, durch die der Darlehensnehmer auf das Recht 
verzichtet, Einwendungen, die ihm gegenüber dem Darlehensgeber zu-stehen, 
gemäß § 404 einem Abtretungsgläubiger entgegenzusetzen oder eine ihm 
gegen den Darlehensgeber zustehende Forderung gemäß  
§ 406 auch dem Abtretungsgläubiger gegenüber aufzurechnen, ist unwirksam. 
(2) Wird eine Forderung des Darlehensgebers aus einem Darlehensvertrag an 
einen Dritten abgetreten oder findet in der Person des Darlehensgebers ein 
Wechsel statt, ist der Darlehensnehmer unverzüglich darüber sowie über die 
Kontaktdaten des neuen Gläubigers gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der BGB-
Informationspflichten-Verordnung                                           zu unterrichten. 
Die Unterrichtung ist bei Abtretungen entbehrlich, wenn der bisherige 
Darlehensgeber mit dem neuen Gläubiger vereinbart hat, dass im Verhältnis 
zum Darlehensnehmer weiterhin allein der bisherige Darlehensgeber auftritt. 
Fallen die Voraussetzungen des Satzes 2 fort, ist die Unterrichtung 



unverzüglich nachzuholen. 
(3) Der Darlehensnehmer darf nicht verpflichtet werden, für die Ansprüche des 
Darlehensgebers aus dem Verbraucherdarlehensvertrag eine Wechsel-
verbindlichkeit einzugehen. Der Darlehensgeber darf vom Darlehensnehmer 
zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem Verbraucherdarlehensvertrag einen 
Scheck nicht entgegennehmen. Der Darlehensnehmer kann vom Darlehens-
geber jederzeit die Herausgabe eines Wechsels oder Schecks, der entgegen 
Satz 1 oder 2 begeben worden ist, verlangen. Der Darlehensgeber haftet für 
jeden Schaden, der dem Darlehensnehmer aus einer solchen Wechsel- oder 
Scheckbegebung entsteht. 
 

unverzüglich nachzuholen. 
(3) Der Darlehensnehmer darf nicht verpflichtet werden, für die Ansprüche des 
Darlehensgebers aus dem Verbraucherdarlehensvertrag eine Wechsel-
verbindlichkeit einzugehen. Der Darlehensgeber darf vom Darlehensnehmer 
zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem Verbraucherdarlehensvertrag einen 
Scheck nicht entgegennehmen. Der Darlehensnehmer kann vom Darlehens-
geber jederzeit die Herausgabe eines Wechsels oder Schecks, der entgegen 
Satz 1 oder 2 begeben worden ist, verlangen. Der Darlehensgeber haftet für 
jeden Schaden, der dem Darlehensnehmer aus einer solchen Wechsel- oder 
Scheckbegebung entsteht. 

 
§ 497 Verzug des Darlehensnehmers 
(1) Soweit der Darlehensnehmer mit Zahlungen, die er auf Grund des 
Verbraucherdarlehensvertrags schuldet, in Verzug kommt, hat er den 
geschuldeten Betrag nach § 288 Abs. 1 zu verzinsen. ;  
                
                                                                                                                Im 
Einzelfall kann der Darlehensgeber einen höheren oder der Darlehensnehmer 
einen niedrigeren Schaden nachweisen. 
(2) Die nach Eintritt des Verzugs anfallenden Zinsen sind auf einem 
gesonderten Konto zu verbuchen und dürfen nicht in ein Kontokorrent mit dem 
geschuldeten Betrag oder anderen Forderungen des Darlehensgebers 
eingestellt werden. Hinsichtlich dieser Zinsen gilt § 289 Satz 2 mit der 
Maßgabe, dass der Darlehensgeber Schadensersatz nur bis zur Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes (§ 246) verlangen kann. 
(3) Zahlungen des Darlehensnehmers, die zur Tilgung der gesamten fälligen 
Schuld nicht ausreichen, werden abweichend von § 367 Abs. 1 zunächst auf 
die Kosten der Rechtsverfolgung, dann auf den übrigen geschuldeten Betrag 
(Absatz 1) und zuletzt auf die Zinsen (Absatz 2) angerechnet. Der Darlehens-
geber darf Teilzahlungen nicht zurückweisen. Die Verjährung der Ansprüche 
auf Darlehensrückzahlung  und Zinsen ist vom Eintritt des Verzugs nach 
Absatz 1 an bis zu ihrer Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
bezeichneten Art gehemmt, jedoch nicht länger als zehn Jahre von ihrer  
Entstehung an. Auf die Ansprüche auf Zinsen findet § 197 Abs. 2 keine 
Anwendung. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, soweit Zahlungen auf 
Vollstreckungstitel geleistet werden, deren Hauptforderung auf Zinsen lautet. 
. 

 
§ 497 Behandlung der Verzugszinsen,  Anrechnung von Teilleistungen 
(1) Soweit der Darlehensnehmer mit Zahlungen, die er auf Grund des 
Verbraucherdarlehensvertrags schuldet, in Verzug kommt, hat er den 
geschuldeten Betrag nach § 288 Abs. 1 zu verzinsen; dies gilt nicht für 
Immobiliardarlehensverträge. Bei diesen Verträgen beträgt der Verzugszins-
satz für das Jahr zweieinhalb Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.   Im 
Einzelfall kann der Darlehensgeber einen höheren oder der Darlehensnehmer 
einen niedrigeren Schaden nachweisen. 
(2) Die nach Eintritt des Verzugs anfallenden Zinsen sind auf einem 
gesonderten Konto zu verbuchen und dürfen nicht in ein Kontokorrent mit dem 
geschuldeten Betrag oder anderen Forderungen des Darlehensgebers 
eingestellt werden. Hinsichtlich dieser Zinsen gilt § 289 Satz 2 mit der 
Maßgabe, dass der Darlehensgeber Schadensersatz nur bis zur Höhe des 
gesetzlichen Zinssatzes (§ 246) verlangen kann. 
(3) Zahlungen des Darlehensnehmers, die zur Tilgung der gesamten fälligen 
Schuld nicht ausreichen, werden abweichend von § 367 Abs. 1 zunächst auf 
die Kosten der Rechtsverfolgung, dann auf den übrigen geschuldeten Betrag 
(Absatz 1) und zuletzt auf die Zinsen (Absatz 2) angerechnet. Der Darlehens-
geber darf Teilzahlungen nicht zurückweisen. Die Verjährung der Ansprüche 
auf Darlehensrückerstattung und Zinsen ist vom Eintritt des Verzugs nach 
Absatz 1 an bis zu ihrer Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 
bezeichneten Art gehemmt, jedoch nicht länger als zehn Jahre von ihrer  
Entstehung an. Auf die Ansprüche auf Zinsen findet § 197 Abs. 2 keine 
Anwendung. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, soweit Zahlungen auf 
Vollstreckungstitel geleistet werden, deren Hauptforderung auf Zinsen lautet. 
(4) Die Absätze 2 und 3 Satz 1, 2, 4 und 5 gelten nicht für Immobiliar-
darlehensverträge.. 



 

 
§ 498 Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungsdarlehen 
Wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers kann der Darlehensgeber 
den Verbraucherdarlehensvertrag bei einem Darlehen, das in Teilzahlungen zu 
tilgen ist, nur kündigen,  wenn 
1. der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinander folgenden 
Teilzahlungen ganz oder teilweise und mit mindestens 10 Prozent, bei einer 
Laufzeit des Verbraucherdarlehensvertrags von mehr als drei Jahren mit 
mindestens 5 Prozent des Nennbetrags des Darlehens  
                                  in Verzug ist und 
2. der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist 
zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass er 
bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange. 
Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer spätestens mit der 
Fristsetzung ein Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen 
Regelung anbieten. 

 
§ 498 Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungsdarlehen 
(1) Wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers kann der Darlehensgeber 
den Verbraucherdarlehensvertrag bei einem Darlehen, das in Teilzahlungen zu 
tilgen ist, nur kündigen, wenn 
1. der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinander folgenden 
Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens 10 Prozent, bei einer 
Laufzeit des Verbraucherdarlehensvertrags über drei Jahre mit  
                        fünf Prozent des Nennbetrags des Darlehens oder des 
Teilzahlungspreises in Verzug ist und 
2. der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist 
zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass er 
bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange. 
Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer spätestens mit der 
Fristsetzung ein Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen 
Regelung anbieten. 
(2) Kündigt der Darlehensgeber den Verbraucherdarlehensvertrag, so 
vermindert sich die Restschuld um die Zinsen und sonstigen laufzeitab-
hängigen Kosten des Darlehens, die bei staffelmäßiger Berechnung auf die 
Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung entfallen. 
(3) Bei Immobiliardarlehensverträgen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass der 
Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen 
ganz oder teilweise und mindestens 2,5 Prozent des Nennbetrags des 
Darlehens in Verzug sein muss. 
 

 
§ 499 Kündigungsrecht des Darlehensgebers;  Leistungsverweigerung 
 
(1) In einem Verbraucherdarlehensvertrag ist eine Vereinbarung über ein 
Kündigungsrecht des Darlehensgebers unwirksam, wenn eine bestimmte 
Vertragslaufzeit vereinbart wurde oder die Kündigungsfrist zwei Monate 
unterschreitet. 
(2) Der Darlehensgeber ist bei entsprechender Vereinbarung berechtigt, 
die Auszahlung eines Darlehens, bei dem eine Zeit für die Rückzahlung 
nicht bestimmt ist, aus einem sachlichen Grund zu verweigern. 
Beabsichtigt der Darlehensgeber dieses Recht auszuüben, hat er dies 
dem Darlehensnehmer unverzüglich mitzuteilen und ihn über die Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Rechtsaus-

 



übung zu unterrichten. Die Unterrichtung über die Gründe unterbleibt, 
soweit hierdurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
würde. 
 

 
§ 500 Kündigungsrecht des Darlehensnehmers; vorzeitige Rückzahlung 
 
(1) Der Darlehensnehmer kann einen Verbraucherdarlehensvertrag, bei 
dem eine Zeit für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, ganz oder teilweise 
kündigen, ohne eine Frist einzuhalten. Eine Vereinbarung über eine 
Kündigungsfrist von mehr als einem Monat ist unwirksam. 
(2) Der Darlehensnehmer kann seine Verbindlichkeiten aus einem 
Verbraucherdarlehensvertrag jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig 
erfüllen. 
 

 
 
 
 
 

 
§ 501 Kostenermäßigung 
 
Soweit der Darlehensnehmer seine Verbindlichkeiten vorzeitig erfüllt 
oder die Restschuld vor der vereinbarten Zeit durch Kündigung fällig 
wird, vermindern sich die Gesamtkosten (§ 6 Abs. 3 der Preisangaben-
verordnung) um die Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten, 
die bei gestaffelter Berechnung auf die Zeit nach der Fälligkeit oder 
Erfüllung entfallen. 
 

 
 
----entspricht  teilweise § 498 Abs. 2------- 

 

§ 502 Vorfälligkeitsentschädigung 
 
(1) Der Darlehensgeber kann im Falle der vorzeitigen Rückzahlung eine 
angemessene Vorfälligkeitsentschädigung für den unmittelbar mit der 
vorzeitigen Rückzahlung zusammenhängenden Schaden verlangen, 
wenn der Darlehensnehmer zum Zeitpunkt der Rückzahlung Zinsen zu 
einem bei Vertragsabschluss vereinbarten, gebundenen Sollzinssatz 
schuldet. Die Vorfälligkeitsentschädigung darf folgende Beträge jeweils 
nicht überschreiten: 
1. 1 Prozent beziehungsweise, wenn der Zeitraum zwischen der 
vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung weniger als ein Jahr 
beträgt, 0,5 Prozent des vorzeitig zurückgezahlten Betrags, 
2. den Betrag der Sollzinsen, den der Darlehensnehmer in dem Zeitraum 

 
 
 
-------Abs. 1 Satz 1 entspricht dem für dinglich gesicherte Darlehen geltenden 
Grundsatz des § 490 Abs. 2 Satz 3------- 



zwischen der vorzeitigen und der vereinbarten Rückzahlung entrichtet 
hätte. 
(2) Der Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen, 
wenn 
1. die Rückzahlung aus den Mitteln einer Versicherung bewirkt wird, die 
auf Grund einer entsprechenden Verpflichtung im Darlehensvertrag 
abgeschlossen wurde, um die Rückzahlung zu sichern, oder 
2. im Vertrag die Angaben über die Laufzeit des Vertrags, das 
Kündigungsrecht des Darlehensnehmers oder die Berechnung der 
Vorfälligkeitsentschädigung unzureichend sind. 
 

 
§ 503 Immobiliardarlehensverträge 
 
(1) § 497 Abs. 2 und 3 Satz 1, 2, 4 und 5 sowie die §§ 499, 500 und 502 
sind nicht anzuwenden auf Verträge, bei denen die Zurverfügungstellung 
des Darlehens von der Sicherung durch ein Grundpfandrecht abhängig 
gemacht wird und zu Bedingungen erfolgt, die für grundpfandrechtlich 
abgesicherte Verträge und deren Zwischenfinanzierung üblich sind; der 
Sicherung durch ein Grundpfandrecht steht es gleich, wenn von einer 
solchen Sicherung nach § 7 Abs. 3 bis 5 des Gesetzes über Bauspar-
kassen abgesehen wird. 
(2) Der Verzugszinssatz beträgt abweichend von § 497 Abs. 1 für das 
Jahr 2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
(3) § 498 Satz 1 Nr. 1 gilt mit der Maßgabe, dass der Darlehensnehmer mit 
mindestens zwei aufeinander folgenden Teilzahlungen ganz oder 
teilweise und mit mindestens 2,5 Prozent des Nennbetrags des 
Darlehens in Verzug sein muss. 
 
 

 
 
 
----entspricht hinsichtlich § 497 dem § 497 Abs. 4----  
----die Definition entspricht § 492 Abs. 1a Satz 2----- 
 
 
 
 
 
 
----entspricht § 497 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz----- 
 
----- entspricht § 498 Abs. 3----  

 
§ 504 Eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 
 
(1) Ist ein Verbraucherdarlehen in der Weise gewährt, dass der Dar-
lehensgeber in einem Vertragsverhältnis über ein laufendes Konto dem 
Darlehensnehmer das Recht einräumt, sein Konto in bestimmter Höhe zu 
überziehen (Überziehungsmöglichkeit), hat der Darlehensgeber den 
Darlehensnehmer in regelmäßigen Zeitabständen über die Angaben zu 
unterrichten, die sich aus Artikel 247 § 16 des Einführungsgesetzes zum 

 
§ 493 Überziehungskredit 
 
(1) Die Bestimmungen des § 492 gelten nicht für Verbraucherdarlehens-
verträge, bei denen ein Kreditinstitut einem Darlehensnehmer das Recht 
einräumt, sein laufendes Konto in bestimmter Höhe zu überziehen, wenn 
außer den Zinsen für das in Anspruch genommene Darlehen keine weiteren 
Kosten in Rechnung gestellt werden und die Zinsen nicht in kürzeren Perioden 
als drei Monaten belastet werden. Das Kreditinstitut hat den Darlehensnehmer 



Bürgerlichen Gesetzbuche ergeben. Ein Anspruch auf  Vorfälligkeits-
entschädigung aus § 502 ist ausgeschlossen.  § 493 Abs. 3 ist nur bei 
einer Erhöhung des Sollzinssatzes anzuwenden und gilt entsprechend 
bei einer Erhöhung der vereinbarten sonstigen Kosten. § 499 Abs. 1 ist 
nicht anzuwenden. 
(2) Ist in einer Überziehungsmöglichkeit vereinbart, dass nach der 
Auszahlung die Laufzeit höchstens drei Monate beträgt oder der Dar-
lehensgeber kündigen kann, ohne eine Frist einzuhalten, sind § 491a 
Abs. 3, die §§ 495, 499 Abs. 2 und § 500 Abs. 1 Satz 2 nicht anzuwenden. 
§ 492 Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn außer den Sollzinsen keine 
weiteren laufenden Kosten vereinbart sind, die Sollzinsen nicht in 
kürzeren Zeiträumen als drei Monaten fällig werden und der Darlehens-
geber dem Darlehensnehmer den Vertragsinhalt spätestens unverzüglich 
nach Vertragsabschluss in Textform mitteilt. 
 

vor der Inanspruchnahme eines solchen Darlehens zu unterrichten über 
1. die Höchstgrenze des Darlehens, 
2. den zum Zeitpunkt der Unterrichtung geltenden Jahreszins, 
3. die Bedingungen, unter denen der Zinssatz geändert werden kann, 
4. die Regelung der Vertragsbeendigung. 
Die Vertragsbedingungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 sind dem Darlehensnehmer 
spätestens nach der ersten Inanspruchnahme des Darlehens zu bestätigen. 
Ferner ist der Darlehensnehmer während der Inanspruchnahme des 
Darlehens über jede Änderung des Jahreszinses zu unterrichten. Die 
Bestätigung nach Satz 3 und die Unterrichtung nach Satz 4 haben in Textform 
zu erfolgen; es genügt, wenn sie auf einem Kontoauszug erfolgen. 
(2) … 
 

 
§ 505 Geduldete Überziehung 
 
(1) Vereinbart ein Unternehmer in einem Vertrag mit einem Verbraucher 
über ein laufendes Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit 
ein Entgelt für den Fall, dass er eine Überziehung des Kontos duldet, 
müssen in diesem Vertrag die Angaben nach Artikel 247 § 17 Abs. 1 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform enthal-
ten sein und dem Verbraucher in regelmäßigen Zeitabständen in Text-
form mitgeteilt werden. Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein Darlehens-
geber mit einem Darlehensnehmer in einem Vertrag über ein laufendes 
Konto mit eingeräumter Überziehungsmöglichkeit ein Entgelt für den Fall 
vereinbart, dass er eine Überziehung des Kontos über die vertraglich 
bestimmte Höhe hinaus duldet. 
(2) Kommt es im Falle des Absatzes 1 zu einer erheblichen Überziehung 
von mehr als einem Monat, unterrichtet der Darlehensgeber den Dar-
lehensnehmer unverzüglich in Textform über die sich aus Artikel 247 § 17 
Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
ergebenden Einzelheiten. 
(3) Verstößt der Unternehmer gegen Absatz 1 oder Absatz 2, kann der 
Darlehensgeber über die Rückzahlung des Darlehens hinaus Kosten und 
Zinsen nicht verlangen. 
(4) Die §§ 491a bis 496 und 499 bis 502 sind auf Verbraucherdarlehens-
verträge, die unter den in Absatz 1 genannten Voraussetzungen zustande 

 
§ 493 Überziehungskredit 
(1)  … 
(2) Duldet das Kreditinstitut die Überziehung eines laufenden Kontos und wird 
das Konto länger als drei Monate überzogen, so hat das Kreditinstitut den 
Darlehensnehmer über den Jahreszins, die Kosten sowie die diesbezüglichen 
Änderungen zu unterrichten; dies kann in Form eines Ausdrucks auf einem 
Kontoauszug erfolgen. 



kommen, nicht anzuwenden. 
 

Untertitel 2 
Finanzierungshilfen zwischen einem Unternehmer und einem 

Verbraucher 

 

  

 
§ 506 Zahlungsaufschub, sonstige Finanzierungshilfe 
(1) Die Vorschriften der §§ 358 bis 359 und 491a bis 502 sind mit Ausnahme 
des § 492 Abs. 4 und vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 auf Verträge ent-
sprechend anzuwenden, durch die ein Unternehmer einem Verbraucher 
einen entgeltlichen Zahlungsaufschub                         oder eine sonstige 
entgeltliche Finanzierungshilfe gewährt. 
(2) Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher über 
die entgeltliche Nutzung eines Gegenstandes gelten als entgeltliche 
Finanzierungshilfe, wenn vereinbart ist, dass  
1. der Verbraucher zum Erwerb des Gegenstandes verpflichtet ist, 
2. der Unternehmer vom Verbraucher den Erwerb des Gegenstandes 
verlangen kann, oder 
3. der Verbraucher bei Beendigung des Vertrags für einen bestimmten 
Wert des Gegenstandes einzustehen hat. 
Auf Verträge gemäß Satz 1 Nr. 3 sind § 500 Abs. 2 und § 502 nicht 
anzuwenden. 
(3) Für Verträge,                                                      die die Lieferung einer 
bestimmten Sache oder die Erbringung einer bestimmten anderen Leistung 
gegen Teilzahlungen zum Gegenstand haben (Teilzahlungsgeschäfte), gelten 
vorbehaltlich des Absatzes 4 zusätzlich die in den §§ 507 und 508 geregelten 
Besonderheiten. 
(4) Die Vorschriften dieses Untertitels sind in dem in § 491 Abs. 2 und 3 
bestimmten Umfang nicht anzuwenden. Soweit nach der Vertragsart ein 
Nettodarlehensbetrag (§ 491 Abs. 2 Nr. 1) nicht vorhanden ist, tritt an 
seine Stelle der Barzahlungspreis oder, wenn der Unternehmer den 
Gegenstand für den Verbraucher erworben hat, der Anschaffungspreis. 

 
§ 499 Zahlungsaufschub, sonstige Finanzierungshilfe 
(1) Die Vorschriften der §§ 358, 359 und 492 Abs. 1 bis 3 und der §§ 494 bis 
498 finden vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 entsprechende Anwendung auf 
Verträge, durch die ein Unternehmer einem Verbraucher einen entgeltlichen 
Zahlungsaufschub von mehr als drei Monaten oder eine sonstige entgeltliche 
Finanzierungshilfe gewährt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Für Finanzierungsleasingverträge und Verträge, die die Lieferung einer 
bestimmten Sache oder die Erbringung einer bestimmten anderen Leistung 
gegen Teilzahlungen zum Gegenstand haben (Teilzahlungsgeschäfte), gelten 
vorbehaltlich des Absatzes 3 die in den §§ 500 bis 504 geregelten 
Besonderheiten. 
(3) Die Vorschriften dieses Untertitels finden in dem in § 491 Abs. 2 und 3 
bestimmten Umfang keine Anwendung. Bei einem Teilzahlungsgeschäft tritt an 
die Stelle des in § 491 Abs. 2 Nr. 1 genannten Nettodarlehensbetrags der 
Barzahlungspreis. 
 

 
 

 
§ 500 Finanzierungsleasingverträge 
Auf Finanzierungsleasingverträge zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher finden lediglich die Vorschriften der §§ 358, 359, 492 Abs. 1 Satz 
1 bis 4, § 492 Abs. 2 und 3 und § 495 Abs. 1 sowie der §§ 496 bis 498 
entsprechende Anwendung. 



 

 
 

 
§ 501 Teilzahlungsgeschäfte 
Auf Teilzahlungsgeschäfte zwischen einem Unternehmer und einem Verbrau-
cher finden lediglich die Vorschriften der §§ 358, 359, 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4, 
§ 492 Abs. 2 und 3, § 495 Abs. 1 sowie der §§ 496 bis 498 entsprechende 
Anwendung. Im Übrigen gelten die folgenden Vorschriften. 
 

  

 
§ 507 Teilzahlungsgeschäfte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  § 494 Abs. 1 bis 3 und 6 Satz 3 ist auf Teilzahlungsgeschäfte nicht 
anzuwenden. Gibt der Verbraucher sein Angebot zum Vertragsabschluss 
im Fernabsatz auf Grund eines Verkaufsprospekts oder eines vergleich-
baren elektronischen Mediums ab, aus dem der Barzahlungspreis, der 
Sollzinssatz, der effektive Jahreszins, ein Tilgungsplan anhand 
beispielhafter Gesamtbeträge sowie die zu stellenden Sicherheiten und 
Versicherungen ersichtlich sind, ist auch § 492 Abs. 1 nicht anzuwenden, 
wenn der Unternehmer dem Verbraucher den Vertragsinhalt spätestens 
unverzüglich nach Vertragsabschluss in Textform mitteilt. 
(2) Das Teilzahlungsgeschäft ist nichtig, wenn die vorgeschriebene Schrift-
form des § 492 Abs. 1 nicht eingehalten ist oder im Vertrag eine der in 
Artikel 247 §§ 6, 12 und 13 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 

 
§ 502 Erforderliche Angaben, Rechtsfolgen von Formmängeln bei 
Teilzahlungsgeschäften 
(1) Die vom Verbraucher zu unterzeichnende Vertragserklärung muss bei 
Teilzahlungsgeschäften angeben 
1. den Barzahlungspreis, 
2. den Teilzahlungspreis (Gesamtbetrag von Anzahlung und allen vom 
Verbraucher zu entrichtenden Teilzahlungen einschließlich Zinsen und 
sonstiger Kosten), 
3. Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen, 
4. den effektiven Jahreszins, 
5. die Kosten einer Versicherung, die im Zusammenhang mit dem 
Teilzahlungsgeschäft abgeschlossen wird, 
6. die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts oder einer anderen zu 
bestellenden Sicherheit. 
Der Angabe eines Barzahlungspreises und eines effektiven Jahreszinses 
bedarf es nicht, wenn der Unternehmer nur gegen Teilzahlungen Sachen 
liefert oder Leistungen erbringt. 
(2)   Die Erfordernisse des Absatzes 1, des § 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4 und des 
§ 492 Abs. 3 gelten nicht für Teilzahlungsgeschäfte im Fernabsatz, wenn die in 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Angaben mit Ausnahme des Betrags 
der einzelnen Teilzahlungen dem Verbraucher so rechtzeitig in Textform 
mitgeteilt sind, dass er die Angaben vor dem Abschluss des Vertrags 
eingehend zur Kenntnis nehmen kann. 
 
 
 
(3) Das Teilzahlungsgeschäft ist nichtig, wenn die Schriftform des § 492 Abs. 1 
Satz 1 bis 4 nicht eingehalten ist oder wenn eine der im Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 5 vorgeschriebenen Angaben fehlt.  



Gesetzbuche vorgeschriebenen Angaben fehlt. Ungeachtet eines Mangels 
nach Satz 1 wird das Teilzahlungsgeschäft gültig, wenn dem Verbraucher die 
Sache übergeben oder die Leistung erbracht wird. Jedoch ist der Barzahlungs-
preis höchstens mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe 
des Gesamtbetrags oder des effektiven Jahreszinses  fehlt. Ist ein Barzah-
lungspreis nicht genannt, so gilt im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungs-
preis.  
                                                                                       Ist der effektive Jahres-
zins zu niedrig angegeben, so vermindert sich der Gesamtbetrag um den 
Prozentsatz, um den der effektive                                        Jahreszins zu 
niedrig angegeben ist. 
(3) Abweichend von den §§ 491a und 492 Abs. 2 dieses Gesetzes und von 
Artikel 247 §§ 3, 6 und 12 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche müssen in der vorvertraglichen Information und im Vertrag 
der Barzahlungspreis und der effektive Jahreszins nicht angeben 
werden, wenn der Unternehmer nur gegen Teilzahlungen Sachen liefert 
oder Leistungen erbringt. Im Falle des § 501 ist der Berechnung der 
Kostenermäßigung der gesetzliche Zinssatz (§ 246) zugrunde zu legen. 
Ein Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung ist ausgeschlossen. 
 

                                                                                  Ungeachtet eines Mangels 
nach Satz 1 wird das Teilzahlungsgeschäft gültig, wenn dem Verbraucher die 
Sache übergeben oder die Leistung erbracht wird. Jedoch ist der Barzahlungs-
preis höchstens mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe 
des Teilzahlungspreises oder des effektiven Jahreszinses fehlt. Ist ein Barzah-
lungspreis nicht genannt, so gilt im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungs-
preis. Die Bestellung von Sicherheiten kann bei fehlenden Angaben hierüber 
nicht gefordert werden. Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahres-
zins zu niedrig angegeben, so vermindert sich der Teilzahlungspreis um den 
Prozentsatz, um den der effektive oder anfängliche effektive Jahreszins zu 
niedrig angegeben ist. 
  

 
§ 508 Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzahlungsgeschäften 
(1) Anstelle des dem Verbraucher gemäß § 495 Abs. 1 zustehenden 
Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung 
einer bestimmten Sache ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden. 
§ 495 Abs. 2 gilt für das Rückgaberecht entsprechend. 
(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzahlungsgeschäft wegen Zahlungs-
verzugs des Verbrauchers nur unter den in § 498 Abs. 1 bezeichneten 
Voraussetzungen zurücktreten. Dem Nennbetrag entspricht der 
Gesamtbetrag. Der Verbraucher hat dem Unternehmer auch die infolge des 
Vertrags gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Bei der Bemessung der 
Vergütung von Nutzungen einer zurückzugewährenden Sache ist auf die 
inzwischen eingetretene Wertminderung Rücksicht zu nehmen. Nimmt der 
Unternehmer die auf Grund des Teilzahlungsgeschäfts gelieferte Sache wieder 
an sich, gilt dies als Ausübung des Rücktrittsrechts, es sei denn, der 
Unternehmer einigt sich mit dem Verbraucher, diesem den gewöhnlichen 
Verkaufswert der Sache im Zeitpunkt der Wegnahme zu vergüten. Satz 5 gilt 
entsprechend, wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Sache mit einem 
Verbraucherdarlehensvertrag verbunden ist (§ 358 Abs. 2) und wenn der 

 
§ 503 Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzahlungsgeschäften 
(1) Anstelle des dem Verbraucher gemäß § 495 Abs. 1 zustehenden 
Widerrufsrechts kann dem Verbraucher  
                              ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden. 
 
(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzahlungsgeschäft wegen Zahlungs-
verzugs des Verbrauchers nur unter den in § 498 Abs. 1 bezeichneten 
Voraussetzungen zurücktreten. 
                       Der Verbraucher hat dem Unternehmer auch die infolge des 
Vertrags gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Bei der Bemessung der 
Vergütung von Nutzungen einer zurückzugewährenden Sache ist auf die 
inzwischen eingetretene Wertminderung Rücksicht zu nehmen. Nimmt der 
Unternehmer die auf Grund des Teilzahlungsgeschäfts gelieferte Sache wieder 
an sich, gilt dies als Ausübung des Rücktrittsrechts, es sei denn, der 
Unternehmer einigt sich mit dem Verbraucher, diesem den gewöhnlichen 
Verkaufs-wert der Sache im Zeitpunkt der Wegnahme zu vergüten. Satz 4 gilt 
entsprechend, wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Sache mit einem 
Verbraucherdarlehensvertrag verbunden ist (§ 358 Abs. 2) und wenn der 



Darlehensgeber die Sache an sich nimmt; im Fall des Rücktritts bestimmt sich 
das Rechtsverhältnis zwischen dem Darlehensgeber und dem Verbraucher 
nach den Sätzen 3 und 4. 
 

Darlehensgeber die Sache an sich nimmt; im Fall des Rücktritts bestimmt sich 
das Rechtsverhältnis zwischen dem Darlehensgeber und dem Verbraucher 
nach den Sätzen 2 und 3. 
 

 

§ 509 Prüfung der Kreditwürdigkeit 
Vor dem Abschluss eines Vertrags über eine entgeltliche Finanzierungs-
hilfe hat der Unternehmer die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers zu 
bewerten. Grundlage für die Bewertung können Auskünfte des 
Verbrauchers und erforderlichenfalls Auskünfte von Stellen sein, die 
geschäftsmäßig personenbezogene Daten, die zur Bewertung der 
Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum Zweck 
der Übermittlung erheben, speichern oder verändern. Die Bestimmungen 
zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt. 
 

 

Untertitel 3 
Ratenlieferungsverträge 

 

  

 
§ 510 Ratenlieferungsverträge 
(1) Dem Verbraucher steht vorbehaltlich des Satzes 2 bei Verträgen mit einem 
Unternehmer, in denen die Willenserklärung des Verbrauchers auf den 
Abschluss eines Vertrags gerichtet ist, der 
1. die Lieferung mehrerer als zusammengehörend verkaufter Sachen in 
Teilleistungen zum Gegenstand hat und bei dem das Entgelt für die 
Gesamtheit der Sachen in Teilzahlungen zu entrichten ist oder 
2. die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art zum Gegenstand hat 
oder 
3. die Verpflichtung zum wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von Sachen 
zum Gegenstand hat, 
ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 und 
3 bestimmten Umfang. Dem in § 491 Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Nettodarlehensbetrag entspricht die Summe aller vom Verbraucher bis zum 
frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt zu entrichtenden Teilzahlungen. 
(2) Der Ratenlieferungsvertrag nach Absatz 1 bedarf der schriftlichen Form. 
Satz 1 gilt nicht, wenn dem Verbraucher die Möglichkeit verschafft wird, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. 
Der Unternehmer hat dem Verbraucher den Vertragsinhalt in Textform 

 
§ 505 Ratenlieferungsverträge 
(1) Dem Verbraucher steht vorbehaltlich des Satzes 2 bei Verträgen mit einem 
Unternehmer, in denen die Willenserklärung des Verbrauchers auf den 
Abschluss eines Vertrags gerichtet ist, der 
1. die Lieferung mehrerer als zusammengehörend verkaufter Sachen in 
Teilleistungen zum Gegenstand hat und bei dem das Entgelt für die 
Gesamtheit der Sachen in Teilzahlungen zu entrichten ist oder 
2. die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art zum Gegenstand hat 
oder 
3. die Verpflichtung zum wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von Sachen 
zum Gegenstand hat, 
ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 und 
3 bestimmten Umfang. Dem in § 491 Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Nettodarlehensbetrag entspricht die Summe aller vom Verbraucher bis zum 
frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt zu entrichtenden Teilzahlungen. 
(2) Der Ratenlieferungsvertrag nach Absatz 1 bedarf der schriftlichen Form. 
Satz 1 gilt nicht, wenn dem Verbraucher die Möglichkeit verschafft wird, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. 
Der Unternehmer hat dem Verbraucher den Vertragsinhalt in Textform 



mitzuteilen. 
 

mitzuteilen. 
 

Untertitel 4 
Unabdingbarkeit, Anwendung auf Existenzgründer 

 

  

 
§ 511 Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften der §§ 491 bis 510 darf, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. 
Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige 
Gestaltungen umgangen werden. 
 

 
§ 506 Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften der §§ 491 bis 505 darf  
                       nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. 
Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige 
Gestaltungen umgangen werden. 
 

 
§ 512 Anwendung auf Existenzgründer 
Die §§ 491 bis 511 gelten auch für natürliche Personen, die sich ein Darlehen, 
einen Zahlungsaufschub oder eine sonstige Finanzierungshilfe für die 
Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
gewähren lassen oder zu diesem Zweck einen Ratenlieferungsvertrag 
schließen, es sei denn, der Nettodarlehensbetrag oder Barzahlungspreis 
übersteigt 75.000 Euro. 
 

 
§ 507 Anwendung auf Existenzgründer 
Die §§ 491 bis 506 gelten auch für natürliche Personen, die sich ein Darlehen, 
einen Zahlungsaufschub oder eine sonstige Finanzierungshilfe für die 
Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
gewähren lassen oder zu diesem Zweck einen Ratenlieferungsvertrag 
schließen, es sei denn, der Nettodarlehensbetrag oder Barzahlungspreis 
übersteigt 50.000 Euro. 
 

§§ 515 -  515 (weggefallen) §§ 508 – 515 (weggefallen) 

  

 
§ 655a Darlehensvermittlungsvertrag 
(1) Für einen Vertrag, nach dem es ein Unternehmer unternimmt, einem 
Verbraucher gegen ein vom Verbraucher oder einem Dritten zu leistendes 
Entgelt einen Verbraucherdarlehensvertrag oder eine entgeltliche 
Finanzierungshilfe zu vermitteln oder ihm die Gelegenheit zum Abschluss 
eines solchen Vertrags nachzuweisen, gelten vorbehaltlich des  
Satzes 2 die folgenden Vorschriften. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 
bestimmten Umfang. 
(2) Der Darlehensvermittler hat den Verbraucher über die sich aus Artikel 
247 § 13 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
ergebenden Einzelheiten in der dort vorgesehenen Form zu unterrichten. 
Der Darlehensvermittler ist gegenüber dem Verbraucher zusätzlich wie 
ein Darlehensgeber gemäß § 491a verpflichtet. Satz 2 gilt nicht für Waren-
lieferanten oder Dienstleistungserbringer, die in lediglich untergeord-
neter Funktion als Darlehensvermittler tätig werden, etwa indem sie als 

 
§ 655a Darlehensvermittlungsvertrag 
Für einen Vertrag, nach dem es ein Unternehmer unternimmt, einem 
Verbraucher gegen  
Entgelt einen Verbraucherdarlehensvertrag  
                                       zu vermitteln oder ihm die Gelegenheit zum Abschluss 
eines Verbraucherdarlehensvertrags nachzuweisen, gelten vorbehaltlich des 
Satzes 2 die folgenden Vorschriften. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 
bestimmten Umfang. 
 



Nebenleistung den Abschluss eines verbundenen Verbraucherdarlehens-
vertrags vermitteln. 
 

 
§ 655b Schriftform 
(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag bedarf der schriftlichen Form. In dem 
Vertrag ist vorbehaltlich sonstiger Informationspflichten insbesondere die 
Vergütung des Darlehensvermittlers in einem Prozentsatz des Darlehens 
anzugeben; hat der Darlehensvermittler auch mit dem Unternehmer eine 
Vergütung vereinbart, so ist auch diese anzugeben. 
                                                                                                    Der Darlehens-         
vermittler hat dem Verbraucher den Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen. 
(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag, der den Anforderungen des Absatzes 1 
Satz 1 und  2 nicht genügt oder vor dessen Abschluss die Pflichten aus 
Artikel 247 § 13 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche nicht erfüllt worden sind, ist nichtig. 
 

 
§ 655b Schriftform 
(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag bedarf der schriftlichen Form. In dem 
Vertrag ist vorbehaltlich sonstiger Informationspflichten insbesondere die 
Vergütung des Darlehensvermittlers in einem Prozentsatz des Darlehens 
anzugeben; hat der Darlehensvermittler auch mit dem Unternehmer eine 
Vergütung vereinbart, so ist auch diese anzugeben. Der Vertrag darf nicht mit 
dem Antrag auf Hingabe des Darlehens verbunden werden. Der Darlehens-
vermittler hat dem Verbraucher den Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen. 
(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag, der den Anforderungen des Absatzes 1 
Satz 1 bis 3 nicht genügt,  
 
                                                     ist nichtig. 
 

 
§ 655c Vergütung 
Der Verbraucher ist zur Zahlung der Vergütung nur verpflichtet, wenn infolge 
der Vermittlung oder des Nachweises des Darlehensvermittlers das Darlehen 
an den Verbraucher geleistet wird und ein Widerruf des Verbrauchers nach  
§ 355 nicht mehr möglich ist. Soweit der Verbraucherdarlehensvertrag mit 
Wissen des Darlehensvermittlers der vorzeitigen Ablösung eines anderen 
Darlehens (Umschuldung) dient, entsteht ein Anspruch auf die Vergütung nur, 
wenn sich der effektive Jahreszins  
nicht erhöht; bei der Berechnung des effektiven  
                  Jahreszinses für das abzulösende Darlehen bleiben etwaige 
Vermittlungskosten außer Betracht. 
 

 
§ 655c Vergütung 
Der Verbraucher ist zur Zahlung der Vergütung nur verpflichtet, wenn infolge 
der Vermittlung oder des Nachweises des Darlehensvermittlers das Darlehen 
an den Verbraucher geleistet wird und ein Widerruf des Verbrauchers nach  
§ 355 nicht mehr möglich ist. Soweit der Verbraucherdarlehensvertrag mit 
Wissen des Darlehensvermittlers der vorzeitigen Ablösung eines anderen 
Darlehens (Umschuldung) dient, entsteht ein Anspruch auf die Vergütung nur, 
wenn sich der effektive Jahreszins oder der anfängliche effektive Jahreszins 
nicht erhöht; bei der Berechnung des effektiven oder des anfänglichen 
effektiven Jahreszinses für das abzulösende Darlehen bleiben etwaige 
Vermittlungskosten außer Betracht. 
 

 
§ 655d Nebenentgelte 
Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die mit der Vermittlung des 
Verbraucherdarlehensvertrags oder dem Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags zusammenhängen, außer der 
Vergütung nach § 655c Satz 1 ein Entgelt nicht vereinbaren. Jedoch kann 
vereinbart werden, dass dem Darlehensvermittler entstandene, erforderliche 
Auslagen zu erstatten sind.  
Dieser Anspruch darf die Höhe oder die Höchstbeträge, die der 

 
§ 655d Nebenentgelte 
Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die mit der Vermittlung des 
Verbraucherdarlehensvertrags oder dem Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags zusammenhängen, außer der 
Vergütung nach § 655c Satz 1 ein Entgelt nicht vereinbaren. Jedoch kann 
vereinbart werden, dass dem Darlehensvermittler entstandene, erforderliche 
Auslagen zu erstatten sind. 
 



Darlehensvermittler dem Verbraucher gemäß Artikel 247 § 13 Abs. 2 Nr. 4 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche mitgeteilt hat, 
nicht übersteigen. 
 

 
§ 655e Abweichende Vereinbarungen, Anwendung auf Existenzgründer 
 (1) Von den Vorschriften dieses Untertitels darf nicht zum Nachteil des 
Verbrauchers abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden 
auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen 
werden. 
(2) Dieser Untertitel gilt auch für Darlehensvermittlungsverträge zwischen 
einem Unternehmer und einem Existenzgründer im Sinne von § 512. 
 

 
§ 655e Abweichende Vereinbarungen, Anwendung auf Existenzgründer 
 (1) Von den Vorschriften dieses Untertitels darf nicht zum Nachteil des 
Verbrauchers abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden 
auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen 
werden. 
(2) Dieser Untertitel gilt auch für Darlehensvermittlungsverträge zwischen 
einem Unternehmer und einem Existenzgründer im Sinne von § 507. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

 

 
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche 

 

  

Artikel 229 Artikel 229 

  

: 
§ 22 

 
§ 22 



Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der 

Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der 
Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 29. Juli 2009  

 
(Gilt ab 11.06.2010) 
(1) Auf Schuldverhältnisse, die die Ausführung von Zahlungsvorgängen zum 
Gegenstand haben und vor dem 31. Oktober 2009 entstanden sind, ist Artikel 
248 §§ 4 und 13 nicht anzuwenden. Ist mit der Abwicklung eines Zahlungs-
vorgangs vor dem 31. Oktober 2009 begonnen worden, sind das Bürgerliche 
Gesetzbuch und die BGB-Informationspflichten-Verordnung jeweils in der bis 
dahin geltenden Fassung anzuwenden. 
(2) Soweit andere als die in Absatz 1 geregelten Schuldverhältnisse vor 
dem 11. Juni 2010 entstanden sind, sind auf sie das Bürgerliche Gesetz-
buch und die BGB-Informationspflichten-Verordnung jeweils in der bis 
dahin geltenden Fassung anzuwenden. 
 (3) Abweichend von Absatz 2 sind § 492 Abs. 5, § 493 Abs. 3, die §§ 499, 
500 Abs. 1 sowie § 504 Abs. 1 und § 505 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buches auf unbefristete Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 11. 
Juni 2010 entstanden sind; § 505 Abs. 1 ist auf solche Schuldverhält-
nisse in Ansehung der Mitteilungen nach Vertragsschluss anzuwenden. 
  

Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der 

Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der 
Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht vom 29. Juli 2009  

 
(Gilt ab 31.10.2009) 
 Auf Schuldverhältnisse, die die Ausführung von Zahlungsvorgängen zum 
Gegenstand haben und vor dem 31. Oktober 2009 entstanden sind, ist Artikel 
248 §§ 4 und 13 nicht anzuwenden. Ist mit der Abwicklung eines Zahlungs-
vorgangs vor dem 31. Oktober 2009 begonnen worden, sind das Bürgerliche 
Gesetzbuch und die BGB-Informationspflichten-Verordnung jeweils in der bis 
dahin geltenden Fassung anzuwenden. 
 

 
Artikel 245 

Belehrung über Widerrufs- und Rückgaberecht 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, 
die der Zustimmung des Bundesrates nicht bedarf, 
1. Inhalt und Gestaltung der dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 3 Satz 1, § 
356 Abs. 2 Satz 2         und den diese ergänzenden Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches mitzuteilenden Belehrung über das Widerrufs- und 
Rückgaberecht festzulegen und 
2. zu bestimmen, wie diese Belehrung mit den auf Grund der Artikel 240 bis 
242 zu erteilenden Informationen zu verbinden ist. 
 

 
Artikel 245 

Belehrung über Widerrufs- und Rückgaberecht 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, 
die der Zustimmung des Bundesrates nicht bedarf, 
1. Inhalt und Gestaltung der dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 2 Satz 1, § 
356 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und den diese ergänzenden Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches mitzuteilenden Belehrung über das Widerrufs- und 
Rückgaberecht festzulegen und 
2. zu bestimmen, wie diese Belehrung mit den auf Grund der Artikel 240 bis 
242 zu erteilenden Informationen zu verbinden ist. 
 

 
Artikel 246 

Informationspflichten bei besonderen Vertriebsformen 
 

 

  



 
§ 1 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 
 
(1) Bei Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer dem Verbraucher 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung folgende 
Informationen in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel 
entsprechenden Weise klar und verständlich und unter Angabe des 
geschäftlichen Zwecks zur Verfügung stellen: 
 
 
 
 
 
1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, 
bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer 
oder gleichwertige Kennung, 
2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in dem 
der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, 
oder die Identität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, 
wenn der Verbraucher mit dieser geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, 
in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird, 
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, 
die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem Vertreter oder einer 
anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 und dem Verbraucher 
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder 
Personengruppen , auch den Namen eines Vertretungsberechtigten,  
4. die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie 
Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 
5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, 
6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung (Ware 
oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die versprochene 
Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen, 
7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller damit 
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten 
Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine 
Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des  
Preises ermöglicht, 
8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie 

 
BGB § 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 
  
(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel 
entsprechenden Weise klar und verständlich und unter Angabe des 
geschäftlichen Zwecks die Informationen zur Verfügung zu stellen, für die dies 
in der Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmt ist.  
 
BGB- InfoV § 1 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 
(1) Der Unternehmer muss dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 1 des 
Bürgerlichen  Gesetzbuchs folgende Informationen zur Verfügung stellen: 
1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, 
bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer 
oder gleichwertige Kennung, 
2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in dem 
der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, 
oder die Identität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, 
wenn der Verbraucher mit dieser geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, 
in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird, 
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, 
die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem Vertreter oder einer 
anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 und dem Verbraucher 
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder  
-gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten, 
4. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie  
                         darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 
5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, 
6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung (Ware 
oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die versprochene 
Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen, 
7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller damit 
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten 
Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, über die 
Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des 
Preises ermöglicht, 
8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie 



einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den 
Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden, 
9. die Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung, 
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere den Namen 
und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und 
die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe einschließlich Informa-
tionen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der 
Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die 
erbrachte Dienstleistung zu zahlen hat, 
11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die 
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche 
zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden, und 
12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
insbesondere hinsichtlich des Preises. 
(2) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen muss der 
Unternehmer dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung ferner folgende Informationen in der in Absatz 1 
genannten Art und Weise zur Verfügung stellen: 
1. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung 
zuständige Aufsichtsbehörde, 
2. gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf 
Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der 
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge 
kein Indikator für künftige Erträge sind, 
3. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger 
Vertragsstrafen, 
4. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer 
der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des 
Fernabsatzvertrags zugrunde legt, 
5. eine Vertragsklausel über das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare 
Recht oder über das zuständige Gericht, 
6. die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die in dieser 
Vorschrift genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
Sprachen, in welchen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung 
des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu 

einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den 
Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden, 
9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung, 
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere      Namen 
und     Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und 
die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe, einschließlich Informa-
tionen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der 
Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die 
erbrachte Dienstleistung zu zahlen hat, 
11. alle spezifischen, zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die 
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche 
zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden, und 
12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
insbesondere hinsichtlich des Preises. 
 (2) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen muss der 
Unternehmer dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ferner folgende Informationen  
                                            zur Verfügung stellen: 
1. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung 
zuständige Aufsichtsbehörde, 
2. gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf 
Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der 
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge 
kein Indikator für künftige Erträge sind, 
3. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger 
Vertragsstrafen, 
4. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer 
der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des 
Fernabsatzvertrags zugrunde legt, 
5. eine Vertragsklausel über das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare 
Recht oder über das zuständige Gericht, 
6. die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die in dieser 
Vorschrift genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
Sprachen, in welchen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des 
Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu 



führen, 
7. einen möglichen Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang und 
8. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer  Entschädigungs-
regelungen, die nicht unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungs-
systeme (ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die 
Entschädigung der Anleger (ABl. EG Nr. L 84 S. 22) fallen. 
(3) Bei Telefongesprächen hat der Unternehmer dem Verbraucher  
                                                                  nur Informationen nach Absatz 1  
zur Verfügung zu stellen, wobei eine Angabe gemäß Absatz 1 Nr. 3 nur 
erforderlich ist, wenn der Verbraucher eine Vorauszahlung zu leisten hat. Satz 
1 gilt nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher darüber informiert hat, dass 
auf Wunsch weitere Informationen übermittelt werden können und welcher Art 
diese Informationen sind, und der Verbraucher ausdrücklich auf die Übermitt-
lung der weiteren Informationen vor Abgabe seiner Vertragserklärung 
verzichtet hat. 
 

führen, 
7. einen möglichen Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang und 
8. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die nicht unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungs-
systeme (ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die 
Entschädigung der Anleger (ABl. EG Nr. L 84 S. 22) fallen. 
(3) Bei Telefongesprächen hat der Unternehmer dem Verbraucher gemäß  
§ 312c Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur Informationen nach Absatz 1 
zur Verfügung zu stellen, wobei eine Angabe gemäß Absatz 1 Nr. 3 nur 
erforderlich ist, wenn der Verbraucher eine Vorauszahlung zu leisten hat. Satz 
1 gilt nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher darüber informiert hat, dass 
auf Wunsch weitere Informationen übermittelt werden können und welcher Art 
diese Informationen sind, und der Verbraucher ausdrücklich auf die 
Übermittlung der weiteren Informationen vor Abgabe seiner Vertragserklärung 
verzichtet hat. 
 

0 
 
§ 2 Weitere Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 
 
(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die in Satz 2 bestimmten 
Informationen in Textform mitzuteilen, und zwar bei 
 
 
 
 
1. Finanzdienstleistungen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertrags-
erklärung oder, wenn auf Verlangen des Verbrauchers der Vertrag telefonisch 
oder unter Verwendung eines anderen Fernkommunikationsmittels 
geschlossen wird, das die Mitteilung in Textform vor Vertragsschluss nicht 
gestattet, unverzüglich nach Abschluss des Fernabsatzvertrags, 
2. sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren alsbald, 
spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens 
bis zur Lieferung an den Verbraucher.  
 

 
BGB  
§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 
 
(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die in der 
Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen in dem dort bestimmten 
Umfang und der dort bestimmten Art und Weise in Textform mitzuteilen, und 
zwar 
1. bei Finanzdienstleistungen rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
Vertragserklärung oder, wenn auf Verlangen des Verbrauchers der Vertrag 
telefonisch oder unter Verwendung eines anderen Fernkommunikationsmittels 
geschlossen wird, das die Mitteilung in Textform vor Vertragsschluss nicht 
gestattet, unverzüglich nach Abschluss des Fernabsatzvertrags; 
2. bei sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren alsbald, 
spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens 
bis zur Lieferung an den Verbraucher. 
 



 
 
Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß Satz 1  
                                                                                                  mitzuteilen: 
1. die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, 
2. die in § 1 Abs. 1 genannten Informationen, 
3. bei Finanzdienstleistungen auch die in § 1 Abs. 2 genannten 
Informationen und  
4. bei der Lieferung von Waren und sonstigen Dienstleistungen ferner 
a) die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 genannten Informationen bei Verträgen, die ein 
Dauerschuldverhältnis betreffen und für eine längere Zeit als ein Jahr oder für 
unbestimmte Zeit geschlossen sind, sowie 
b) Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- und 
Garantiebedingungen. 
 
 
(2) Eine Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 1 
Satz 2 ist entbehrlich bei Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von 
Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, sofern diese Leistungen in einem 
Mal erfolgen und über den Betreiber der Fernkommunikationsmittel abge-
rechnet werden. Der Verbraucher muss sich in diesem Fall  aber über die 
Anschrift der Niederlassung des Unternehmers informieren können, bei der er 
Beanstandungen vorbringen kann. 
 
 
 
(3) Zur Erfüllung seiner Informationspflicht gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 10 über das Bestehen eines Widerrufs- oder 
Rückgaberechts kann der Unternehmer die in den Anlagen  1 und 2 für die 
Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht vorgesehenen Muster in 
Textform verwenden. Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 10, nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit 
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 und nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b mitzu-
teilenden Informationen in den Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind, bedürfen sie einer 
hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form. 
 

BGB- InfoV  
§ 1 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 
…. (4) Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs folgende Informationen in Textform mitzuteilen: 
1. die in Absatz 1 genannten Informationen, 
 
 
2. bei Finanzdienstleistungen auch die in Absatz 2     genannten 
Informationen, 
3. bei der Lieferung von Waren und sonstigen Dienstleistungen ferner 
a) die in Absatz 2 Nr. 3 genannten Informationen bei Verträgen, die ein 
Dauerschuldverhältnis betreffen und für eine längere Zeit als ein Jahr oder für 
unbestimmte Zeit geschlossen sind, sowie 
b) Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- und 
Garantiebedingungen. 
 
BGB § 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 
(1) ...  (2) ….Eine Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2  
          ist entbehrlich bei Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von 
Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, sofern diese Leistungen in einem 
Mal erfolgen und über den Betreiber der Fernkommunikationsmittel abge-
rechnet werden. Der Verbraucher muss sich in diesem Falle aber über die 
Anschrift der Niederlassung des Unternehmers informieren können, bei der er 
Beanstandungen vorbringen kann. 
 
BGB- InfoV  
§ 1 Abs. 4 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen  
Zur Erfüllung seiner Informationspflicht nach Absatz 1  Nr. 10  
                                                          über das Bestehen des Widerrufs- oder 
Rückgaberechts kann der Unternehmer das in § 14                            für die 
Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht bestimmte Muster                   
            verwenden. Soweit die Mitteilung nach Satz 1 durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
erfolgt, sind die Informationen nach Absatz 1 Nr. 3 und 10, Absatz 2 Nr. 3 
sowie Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b in einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form mitzuteilen. 
 

  



 
§ 3 Informationspflichten bei Verträgen im elektronischen  
     Geschäftsverkehr 
 
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unternehmer den 
Kunden unterrichten 
 
1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss 
führen, 
2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem 
Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist, 
3. darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor 
Abgabe der Vertragserklärung erkennen und berichtigen kann, 
4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen und 
5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der 
Unternehmer unterwirft, sowie über die Möglichkeit eines elektronischen 
Zugangs zu diesen Regelwerken. 
 

BGB- InfoV  
§ 3 Kundeninformationspflichten des Unternehmers bei Verträgen im 
elektronischen Geschäftsverkehr 
 
 Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unternehmer 
den Kunden gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
informieren 
1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss 
führen, 
2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem 
Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist, 
3. darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor 
Abgabe der Bestellung erkennen und berichtigen kann, 
4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen und 
5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der 
Unternehmer unterwirft, sowie die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs 
zu diesen Regelwerken. 
 

 
Artikel 247 

Informationspflichten bei Verbraucherdarlehensverträgen, entgeltlichen 
Finanzierungshilfen und Darlehensvermittlungsverträgen 

 

 

  

 
§ 1 Form und Zeitpunkt der vorvertraglichen Information 
 
Die Unterrichtung nach § 491a Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
muss rechtzeitig vor dem Abschluss eines Verbraucherdarlehens-
vertrags in Textform erfolgen und die sich aus den §§ 3 bis 5 und 8 bis 13 
ergebenden Einzelheiten enthalten. 
 

 

. 
§ 2 Muster 
 
(1) Die Unterrichtung hat unter Verwendung der Europäischen 
Standardinformation für Verbraucherkredite gemäß dem Muster in 
Anlage 3 zu erfolgen, wenn nicht ein Vertrag gemäß § 495 Abs. 3 Nr. 1,  

 
 



§ 503 oder § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgeschlossen 
werden soll. 
(2) Soll ein Vertrag der in § 495 Abs. 3 Nr. 1 oder § 504 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art abgeschlossen werden, 
kann der Darlehensgeber zur Unterrichtung die Europäische 
Verbraucherkreditinformation gemäß dem Muster in Anlage 4 verwenden. 
Bei Verträgen gemäß § 503 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der 
Darlehensgeber das Europäische Standardisierte Merkblatt gemäß dem 
Muster in Anlage 5 verwenden. Verwendet der Darlehensgeber die Muster 
nicht, hat er bei der Unterrichtung alle nach den §§ 3 bis 5 und 8 bis 13 
erforderlichen Angaben gleichartig zu gestalten und hervorzuheben. 
(3) Die Verpflichtung zur Unterrichtung nach § 491a Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt als erfüllt, wenn der Darlehensgeber dem 
Darlehensnehmer das ordnungsgemäß ausgefüllte Muster in Textform 
übermittelt hat. Ist der Darlehensvertrag zugleich ein Fernabsatzvertrag, 
gelten mit der Übermittlung des entsprechenden Musters auch die 
Anforderungen des § 312c Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als 
erfüllt. 
  

 
§ 3 Inhalt der vorvertraglichen Information  
 
(1) Die Unterrichtung vor Vertragsschluss muss folgende Informationen 
enthalten: 
1. den Namen und die Anschrift des Darlehensgebers, 
2. die Art des Darlehens, 
3. den effektiven Jahreszins, 
4. den Nettodarlehensbetrag, 
5. den Sollzinssatz,  
6. die Vertragslaufzeit, 
7. Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen, 
8. den Gesamtbetrag, 
9. die Auszahlungsbedingungen, 
10. alle sonstigen Kosten, insbesondere in Zusammenhang mit der 
Auszahlung oder der Verwendung eines Zahlungsauthentifizierungs-
instruments, mit dem sowohl Zahlungsvorgänge als auch Abhebungen 
getätigt werden können, sowie die Bedingungen, unter denen die Kosten 
angepasst werden können, 
11. den Verzugszinssatz und die Art und Weise seiner etwaigen 

 
 
 
 
 
 



Anpassung sowie gegebenenfalls anfallende Verzugskosten, 
12. einen Warnhinweis zu den Folgen ausbleibender Zahlungen, 
13. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts, 
14. das Recht des Darlehensnehmers, das Darlehen vorzeitig 
zurückzuzahlen, 
15. die sich aus § 491a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergebenden 
Rechte, 
16. die sich aus § 29 Abs. 7 des Bundesdatenschutzgesetzes ergebenden 
Rechte. 
(2) Gesamtbetrag ist die Summe aus Nettodarlehensbetrag und 
Gesamtkosten. Nettodarlehensbetrag ist der Höchstbetrag, auf den der 
Darlehensnehmer aufgrund des Darlehensvertrags Anspruch hat. Die 
Gesamtkosten und der effektive Jahreszins sind nach § 6 der 
Preisangabenverordnung zu berechnen. 
(3) Der Gesamtbetrag und der effektive Jahreszins sind anhand eines 
repräsentativen Beispiels zu erläutern. Dabei sind sämtliche in die 
Berechnung des effektiven Jahreszinses einfließenden Annahmen 
anzugeben und die vom Darlehensnehmer genannten Wünsche zu 
einzelnen Vertragsbedingungen zu berücksichtigen. Der Darlehensgeber 
hat darauf hinzuweisen, dass sich der effektive Jahreszins unter 
Umständen erhöht, wenn der Verbraucherdarlehensvertrag mehrere 
Auszahlungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Kosten oder 
Sollzinssätzen vorsieht und die Berechnung des effektiven Jahreszinses 
auf der Vermutung beruht, dass die für die Art des Darlehens übliche 
Auszahlungsmöglichkeit vereinbart werde. 
(4) Die Angabe zum Sollzinssatz muss die Bedingungen und den 
Zeitraum für seine Anwendung sowie die Art und Weise seiner 
Anpassung enthalten. Ist der Sollzinssatz von einem Index oder 
Referenzzinssatz abhängig, sind diese anzugeben. Sieht der 
Verbraucherdarlehensvertrag mehrere Sollzinssätze vor, sind die 
Angaben für alle Sollzinssätze zu erteilen. Sind im Falle des Satzes 3 
Teilzahlungen vorgesehen, ist anzugeben, in welcher Reihenfolge die 
ausstehenden Forderungen des Darlehensgebers, für die unterschied-
liche Sollzinssätze gelten, durch die Teilzahlungen getilgt werden. 
 
 

 
§ 4 Weitere Angaben bei der vorvertraglichen Information 
 

 
 



(1) Die Unterrichtung muss folgende Angaben enthalten, soweit sie für 
den in Betracht kommenden Vertragsabschluss erheblich sind: 
1. einen Hinweis, dass der Darlehensnehmer infolge des Vertragsab-
schlusses Notarkosten zu tragen hat,  
2. Sicherheiten, die der Darlehensgeber verlangt, 
3. den Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung und dessen 
Berechnungsmethode, soweit der Darlehensgeber diesen Anspruch 
geltend macht, falls der Darlehensnehmer das Darlehen vorzeitig 
zurückzahlt, 
4. gegebenenfalls den Zeitraum, für den sich der Darlehensgeber an die 
übermittelten Informationen bindet. 
(2) Weitere Hinweise des Darlehensgebers müssen räumlich getrennt von 
den Angaben nach Absatz 1 und nach den §§ 3 und 8 bis 13 erteilt 
werden. 
 

 
§ 5 Information bei besonderen Kommunikationsmitteln 
 
Wählt der Darlehensnehmer für die Vertragsanbahnung 
Kommunikationsmittel, die die Übermittlung der vorstehenden 
Informationen in der in den §§ 1 und 2 vorgesehenen Form nicht 
gestatten, ist die vollständige Unterrichtung nach § 1 unverzüglich 
nachzuholen. Bei Telefongesprächen muss die Beschreibung der 
wesentlichen Merkmale nach Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die 
Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 9, Abs. 3 und 4 enthalten. 
 

 
 

 
 
§ 6 Vertragsinhalt 
(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag muss klar und verständlich 
folgende Angaben enthalten: 
1. die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 14 und Abs. 4 genannten Angaben, 
2. den Namen und die Anschrift des Darlehensnehmers, 
3. die für den Darlehensgeber zuständige Aufsichtsbehörde, 
4. einen Hinweis auf den Anspruch des Darlehensnehmers auf einen 
Tilgungsplan nach § 492 Abs. 3 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
5. das einzuhaltende Verfahren bei der Kündigung des Vertrags, 
6. sämtliche weitere Vertragsbedingungen. 
(2) Besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 des Bürgerlichen Gesetz-
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§ 492 Schriftform, Vertragsinhalt  
(1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit nicht eine strengere Form 
vorgeschrieben ist, schriftlich abzuschließen. Der Abschluss des Vertrags in 
elektronischer Form ist ausgeschlossen.  Der Schriftform ist genügt, wenn 
Antrag und Annahme durch die Vertragsparteien jeweils getrennt schriftlich 
erklärt werden. Die Erklärung des Darlehensgebers bedarf keiner Unterzeich-
nung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erstellt wird.  
Die vom Darlehensnehmer zu unterzeichnende Vertragserklärung muss 
angeben: 
1. den Nettodarlehensbetrag, gegebenenfalls die Höchstgrenze des 
Darlehens, 



buches, müssen im Vertrag Angaben zur Frist und anderen Umständen 
für die Erklärung des Widerrufs sowie ein Hinweis auf die Verpflichtung 
des Darlehensnehmers enthalten sein, ein bereits ausbezahltes 
Darlehen zurückzuzahlen und Zinsen zu vergüten. Der pro Tag zu 
zahlende Zinsbetrag ist anzugeben. 
(3) Die Angabe des Gesamtbetrags und des effektiven Jahreszinses hat 
unter Angabe der Annahmen zu erfolgen, die zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Vertrags bekannt sind und die in die Berechnung des 
effektiven Jahreszinses einfließen. 
 

2. den Gesamtbetrag aller vom Darlehensnehmer zur Tilgung des Darlehens 
sowie zur Zahlung der Zinsen und sonstigen Kosten zu entrichtenden 
Teilzahlungen, wenn der Gesamtbetrag bei Abschluss des Verbraucher-
darlehensvertrags für die gesamte Laufzeit der Höhe nach feststeht, bei 
Darlehen mit veränderlichen Bedingungen, die in Teilzahlungen getilgt werden, 
einen Gesamtbetrag auf der Grundlage der bei Abschluss des Vertrags 
maßgeblichen Darlehensbedingungen, 
3. die Art und Weise der Rückzahlung des Darlehens oder, wenn eine 
Vereinbarung hierüber nicht vorgesehen ist, die Regelung der Vertrags-
beendigung, 
4. den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des Darlehens, die, soweit ihre 
Höhe bekannt ist, im Einzelnen zu bezeichnen, im Übrigen dem Grunde nach 
anzugeben sind, einschließlich etwaiger vom Darlehensnehmer zu tragender 
Vermittlungskosten, 
5. den effektiven Jahreszins oder, wenn eine Änderung des Zinssatzes oder 
anderer preisbestimmender Faktoren vorbehalten ist, den anfänglichen 
effektiven Jahreszins; zusammen mit dem anfänglichen effektiven Jahreszins 
ist auch anzugeben, unter welchen Voraussetzungen preisbestimmende 
Faktoren geändert werden können und auf welchen Zeitraum Belastungen, die 
sich aus einer nicht vollständigen Auszahlung oder aus einem Zuschlag zu 
dem Darlehen ergeben, bei der Berechnung des effektiven Jahreszinses 
verrechnet werden, 
6. die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen Versicherung, die im 
Zusammenhang mit dem Verbraucherdarlehensvertrag abgeschlossen wird, 
7. zu bestellende Sicherheiten. 
 

 
§ 7 Weitere Angaben im Vertrag 
 
Der Verbraucherdarlehensvertrag muss klar und verständlich folgende 
Angaben enthalten, soweit sie für den Vertrag bedeutsam sind: 
1. einen Hinweis, dass der Darlehensnehmer Notarkosten zu tragen hat,  
2. die vom Darlehensgeber verlangten Sicherheiten und Versicherungen, 
im Falle von entgeltlichen Finanzierungshilfen insbesondere einen 
Eigentumsvorbehalt, 
3. die Berechnungsmethode des Anspruchs auf Vorfälligkeitsent-
schädigung, soweit der Darlehensgeber beabsichtigt, diesen Anspruch 
geltend zu machen, falls der Darlehensnehmer das Darlehen vorzeitig 
zurückzahlt, 

 
-------in Teilen ähnlich dem § 492 Abs. 1 Satz 5 BGB------- 



4. den Zugang des Darlehensnehmers zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang. 
 

 
§ 8 Verträge mit Zusatzleistungen 
 
(1) Verlangt der Darlehensgeber zum Abschluss eines Verbraucher-
darlehensvertrags, dass der Darlehensnehmer zusätzliche Leistungen 
des Darlehensgebers annimmt oder einen weiteren Vertrag abschließt, 
insbesondere einen Versicherungsvertrag oder Kontoführungsvertrag, 
hat der Darlehensgeber dies zusammen mit der vorvertraglichen 
Information anzugeben. In der vorvertraglichen Information und im 
Vertrag sind Kontoführungsgebühren sowie die Bedingungen, unter 
denen sie angepasst werden können, anzugeben. 
(2) Dienen die vom Darlehensnehmer geleisteten Zahlungen nicht der 
unmittelbaren Darlehenstilgung, sind die Zeiträume und Bedingungen für 
die Zahlung der Sollzinsen und der damit verbundenen wiederkehrenden 
und nicht wiederkehrenden Kosten im Verbraucherdarlehensvertrag 
aufzustellen. Verpflichtet sich der Darlehensnehmer mit dem Abschluss 
eines Verbraucherdarlehensvertrags auch zur Vermögensbildung, muss 
aus der vorvertraglichen Information und aus dem Verbraucherdar-
lehensvertrag klar und verständlich hervorgehen, dass weder die 
während der Vertragslaufzeit fälligen Zahlungsverpflichtungen noch die 
Ansprüche, die der  Darlehensnehmer aus der Vermögensbildung 
erwirbt, die Tilgung des Darlehens gewährleisten, es sei denn, dies wird 
vertraglich vereinbart. 
 

 

 
§ 9 Abweichende Mitteilungspflichten bei Immobiliardarlehensverträgen   
      gemäß § 503 des Bürgerlichen Gesetzbuchs  
 
(1) Bei Verträgen gemäß § 503 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind in der 
vorvertraglichen Information und im Verbraucherdarlehensvertrag 
abweichend von den §§ 3 bis 8, 12 und 13 die Angaben nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1 bis 7, 10 und 13 sowie nach § 3 Abs. 4 und nach § 8 zwingend. Die 
vorvertragliche Information muss auch einen deutlich gestalteten 
Hinweis darauf enthalten, dass der Darlehensgeber Forderungen aus 
dem Darlehensvertrag ohne Zustimmung des Darlehensnehmers 

 
 



abtreten und das Vertragsverhältnis auf einen Dritten übertragen darf, 
soweit nicht die Abtretung im Vertrag ausgeschlossen wird oder der 
Darlehensnehmer der Übertragung zustimmen muss. Der Vertrag muss 
ferner die Angaben zum Widerrufsrecht nach § 6 Abs. 2 enthalten.  
(2) Die Anzahl der Teilzahlungen ist nicht anzugeben, wenn die Laufzeit 
des Darlehensvertrags von dem Zeitpunkt der Zuteilung eines 
Bausparvertrags abhängt. 
 

 
§ 10 Abweichende Mitteilungspflichten bei Überziehungsmöglichkeiten  
        gemäß § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 
(1) Bei Überziehungsmöglichkeiten im Sinne des § 504 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs sind abweichend von den §§ 3 und 6 nur 
anzugeben: 
1. in der vorvertraglichen Information 
a) die Angaben nach § 3 Abs. 1Nr. 1 bis 6, 10, 11 und 16, Abs. 4 sowie 
gegebenenfalls nach § 4 Abs. 1 Nr. 4, 
b) die Bedingungen zur Beendigung des Darlehensverhältnisses und 
c) der Hinweis, dass der Darlehensnehmer jederzeit zur Rückzahlung des 
gesamten Darlehensbetrags aufgefordert werden kann, falls ein 
entsprechendes Kündigungsrecht für den Darlehensgeber vereinbart 
werden soll; 
2. im Vertrag 
a) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 6, 9 und 10, Abs. 4, 
b) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 und 5, 
c) die Gesamtkosten sowie 
d) gegebenenfalls der Hinweis nach Nummer 1 Buchstabe c. 
(2) In den Fällen des § 5 muss die Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale nach Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben nach  
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 5, Abs. 4 sowie nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c 
enthalten. 
(3) Die Angabe des effektiven Jahreszinses ist entbehrlich, wenn der 
Darlehensgeber außer den Sollzinsen keine weiteren Kosten verlangt und 
die Sollzinsen nicht in kürzeren Zeiträumen als drei Monaten fällig 
werden. 
 

 

  



§ 11 
Abweichende Mitteilungspflichten bei Umschuldungen gemäß 

§ 495 Abs. 3 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 

(1) Bei Umschuldungen gemäß § 495 Abs. 3 Nr. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind abweichend von den §§ 3 und 6 nur anzugeben: 
1. in der vorvertraglichen Information 
a) die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 7, 10, 11, 14 und 16, Abs. 3 und 
4, 
b) die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 3, 
c) die Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b sowie 
d) gegebenenfalls die Angaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4; 
2. im Vertrag 
a) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 9, 11 und 14, Abs. 3 und 4 sowie  
b) die Angaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und 6. 
(2) In den Fällen des § 5 muss die Beschreibung der wesentlichen 
Merkmale nach Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 4 zumindest die Angaben nach  
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 bis 6, Abs. 3 und 4 enthalten. 
(3) Wird ein Verbraucherdarlehensvertrag gemäß § 495 Abs. 3 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs als Überziehungsmöglichkeit im Sinne des 
 § 504 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgeschlossen, gilt  
§ 10. Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden. 
 

 
§ 12 Verbundene Verträge und entgeltliche Finanzierungshilfen 
 
(1) Die §§ 1 bis 11 gelten entsprechend für die in § 506 Abs. 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bezeichneten Verträge über entgeltliche Finanzie-
rungshilfen. Bei diesen Verträgen oder Verbraucherdarlehensverträgen, 
die mit einem anderen Vertrag gemäß § 358 des Bürgerlichen Gesetz-
buches  oder in denen eine Ware oder Leistung gemäß § 359a Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches angegeben ist, muss 
1. die vorvertragliche Information, auch in den Fällen des § 5, den 
Gegenstand und den Barzahlungspreis, 
2. der Vertrag 
a) den Gegenstand und den Barzahlungspreis sowie 
b) Informationen über die sich aus den §§ 358 und 359 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ergebenden Rechte und über die Bedingungen für die 

 



Ausübung dieser Rechte  
enthalten. 
(2) Bei Verträgen gemäß § 506 Abs. 2 Nr. 3 des Bürgerlichen Gesetz- 
buchs sind die Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 14, § 4 Abs. 1 Nr. 3 und § 7 
Abs. 1 Nr. 3 entbehrlich. § 14 Abs. 1 Satz 2 ist nicht anzuwenden. Hat der 
Unternehmer den Gegenstand für den Verbraucher erworben, tritt an die 
Stelle des Barzahlungspreises der Anschaffungspreis. 
 

 
§ 13 Darlehensvermittler 
 
(1) Ist bei der Anbahnung oder beim Abschluss eines  Verbraucherdar-
lehensvertrags oder eines Vertrags über eine entgeltliche Finanzie-
rungshilfe ein Darlehensvermittler beteiligt, so ist die Angabe nach § 3 
Abs. 1 Nr. 1 und der Vertragsinhalt nach § 6 Abs. 1 um den Namen und 
die Anschrift des beteiligten Darlehensvermittlers zu ergänzen. 
(2) Der Darlehensvermittler hat den Verbraucher rechtzeitig vor 
Abschluss eines Darlehensvermittlungsvertrags im Sinne des § 655a des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in Textform zu unterrichten über 
1. die Höhe der von ihm verlangten Vergütung, 
2. die Tatsache, ob er für die Vermittlung auch vom Darlehensgeber ein 
Entgelt erhält, sowie gegebenenfalls dessen Höhe, 
3. den Umfang seiner Befugnisse, insbesondere, ob er ausschließlich für 
einen oder mehrere bestimmte Darlehensgeber oder unabhängig tätig 
wird, und  
4. die einzelnen von ihm verlangten Nebenentgelte sowie deren Höhe, 
soweit diese zum Zeitpunkt der Unterrichtung bekannt ist, andernfalls 
einen Höchstbetrag. 
(3) Der Darlehensvermittler hat dem Darlehensgeber die Höhe der von 
ihm verlangten Vergütung vor der Annahme des Auftrags mitzuteilen. 
Darlehensvermittler und Darlehensgeber haben sicherzustellen, dass die 
andere Partei eine Abschrift des Verbraucherdarlehensvertrags erhält. 
 

 

 
§ 14 Tilgungsplan 
 
(1) Verlangt der Darlehensnehmer nach § 492 Abs. 3 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs einen Tilgungsplan, muss aus diesem hervor-
gehen, welche Zahlungen in welchen Zeitabständen zu leisten sind und 

 



welche Bedingungen für diese Zahlungen gelten. Dabei ist aufzu-
schlüsseln, in welcher Höhe die Teilzahlungen auf das Darlehen, die 
nach dem Sollzinssatz berechneten Zinsen und die sonstigen Kosten 
angerechnet werden. 
(2) Ist der Sollzinssatz nicht gebunden oder können die sonstigen Kosten 
angepasst werden, ist in dem Tilgungsplan in klarer und verständlicher 
Form anzugeben, dass die Daten des Tilgungsplans nur bis zur nächsten 
Anpassung des Sollzinssatzes oder der sonstigen Kosten gelten. 
(3) Der Tilgungsplan ist dem Darlehensnehmer in Textform zur Verfügung 
zu stellen. Der Anspruch erlischt nicht, solange das Vertragsverhältnis 
besteht. 
 

 
§ 15 Unterrichtungen bei Zinsanpassungen 
 
(1) Eine Zinsanpassung in einem Verbraucherdarlehensvertrag oder 
einem Vertrag über eine entgeltliche Finanzierungshilfe wird erst 
wirksam, nachdem der Darlehensgeber den Darlehensnehmer über 
1. den angepassten Sollzinssatz, 
2. die angepasste Höhe der Teilzahlungen und 
3. die Zahl und die Fälligkeit der Teilzahlungen, sofern sich diese ändern, 
unterrichtet hat. 
(2) Geht die Anpassung des Sollzinssatzes auf die Änderung eines 
Referenzzinssatzes zurück, können die Vertragsparteien einen von 
Absatz 1 abweichenden Zeitpunkt für die Wirksamkeit der Zinsan-
passung vereinbaren. In diesen Fällen muss der Vertrag eine Pflicht des 
Darlehensgebers vorsehen, den Darlehensnehmer nach Absatz 1 in 
regelmäßigen Zeitabständen zu unterrichten. Außerdem muss der 
Darlehensnehmer die Höhe des Referenzzinssatzes in den Geschäfts-
räumen des Darlehensgebers einsehen können. 
 

 

 
§ 16 Unterrichtung bei Überziehungsmöglichkeiten 
 
Die Unterrichtung nach § 504 Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs muss folgende Angaben enthalten: 
1. den genauen Zeitraum, auf den sie sich bezieht, 
2. Datum und Höhe der an den Darlehensnehmer ausbezahlten Beträge, 
3. Saldo und Datum der vorangegangenen Unterrichtung, 

 



4. den neuen Saldo, 
5. Datum und Höhe der Rückzahlungen des Darlehensnehmers, 
6. den angewendeten Sollzinssatz, 
7. die erhobenen Kosten und 
8. den gegebenenfalls zurückzuzahlenden Mindestbetrag. 
 

  

 
§ 17 Angaben bei geduldeten Überziehungen 
 
(1) Die Unterrichtung nach § 505 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
muss folgende Angaben enthalten: 
1. den Sollzinssatz, die Bedingungen für seine Anwendung und, soweit 
vorhanden, Indizes oder Referenzzinssätze, auf die sich der Sollzinssatz 
bezieht, 
2. sämtliche Kosten, die ab dem Zeitpunkt der Überziehung anfallen, 
sowie die Bedingungen, unter denen die Kosten angepasst werden 
können. 
(2) Die Unterrichtung nach § 505 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
muss folgende Angaben enthalten: 
1. das Vorliegen einer Überziehung, 
2. den Betrag der Überziehung, 
3. den Sollzinssatz und 
4. etwaige Vertragsstrafen, Kosten und Verzugszinsen. 
 

 

 
Artikel 248 

Informationspflichten bei der Erbringung von Zahlungsdienstleistungen 
 

 
Artikel 248 

Informationspflichten bei der Erbringung von Zahlungsdienstleistungen 

  

 
§ 1 Konkurrierende Informationspflichten im Fernabsatz 
 
Ist der Zahlungsdienstevertrag zugleich ein Fernabsatzvertrag, so werden die 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 1 Abs. 1 und 2 durch die  
Informationspflichten gemäß den §§ 2 bis 16 ersetzt; dies gilt nicht für die in 
Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 8 bis 12 und Abs. 2 Nr. 2, 4 und 8 genannten 
Informationspflichten.  
 

 
§ 1 Konkurrierende Informationspflichten im Fernabsatz 
----------in der vom 01.10.2009 bis 10.06.2010 geltenden Fassung------------ 
Ist der Zahlungsdienstevertrag zugleich ein Fernabsatzvertrag, so werden die 
Informationspflichten gemäß § 1 Abs. 1 und 2 der BGB-Informationspflichten-
Verordnung durch die  Informationspflichten gemäß den §§ 2 bis 16 ersetzt; 
dies gilt nicht für die in § 1 Abs. 1 Nr. 8 bis 12 und Abs. 2 Nr. 2, 4 und 8 der 
BGB-Informationspflichten-Verordnung genannten Informationspflichten.  
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Anlagen zum EGBGB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anlage 1 (zu Artikel 246 § 2 Abs. 3 Satz 1 EGBGB) 

Muster für die Widerrufsbelehrung 

 
Anlage 2 (zu § 14 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV) 

Muster für die Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [14 Tagen]

1
 ohne Angabe 

von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) [oder – wenn Ihnen die 
Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache] 

2
 

widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform 
3
. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
[oder der Sache] 

2
. Der Widerruf ist zu richten an: 

4
 

 
Widerrufsfolgen

 5
 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben. 

6
 Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 

teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen 
Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 

7
 [Bei der Überlassung von Sachen 

gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren 
Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – 
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für 
eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr 
Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt. 

8
 Paketversandfähige Sachen sind auf unsere [Kosten und] 

9
 

Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 
abgeholt.] 

2
 Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 

 
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [zwei Wochen]

1
 ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) [oder – wenn Ihnen 
die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache] 

2
 

widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform 
3
. Zur 

Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
[oder der Sache] 

2
. Der Widerruf ist zu richten an: 

4
 

 
Widerrufsfolgen

 
 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf.

5
 gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 

herauszugeben.  Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen 
Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 

6
 [Bei der Überlassung von Sachen 

gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren 
Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – 
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für 
eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr 
Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 
beeinträchtigt. 

7
 Paketversandfähige Sachen sind auf unsere [Kosten und] 

8
 

Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 
abgeholt.] 

2
 Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb 



von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung [oder der Sache] 

2
, für uns mit deren Empfang. 

 
Besondere Hinweise 

10 

 
Finanzierte Geschäfte 

11
 

 
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) 

12
 

 

von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung [oder der Sache] 

2
, für uns mit deren Empfang. 

 
Besondere Hinweise 

9 

 
Finanzierte Geschäfte 

10
 

 
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) 

11
 

 

Gestaltungshinweise: 
1
 Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss 

mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz „einem Monat“. In diesem Fall ist auch 
Gestaltungshinweis 8 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis nicht 
spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzverträgen 
steht eine unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilte 
Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 EGBGB 
unterrichtet hat. 
2
 Der Klammerzusatz entfällt bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von 

Sachen bestehen. 
3
 Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen: 

a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „, jedoch nicht, bevor Ihnen 
auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der 
Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist“; 
b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB) über die 
aa) Lieferung von Waren: „, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor 
Eingang der ersten Teillieferung)“; 
bb) Erbringung von Dienstleistungen: „, jedoch nicht vor Vertragsschluss“; 
in beiden Fällen ist der Zusatz wie folgt zu vervollständigen: „und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB“; 
c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 
BGB): „, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“; 
d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „, jedoch nicht, bevor der Kauf-
vertrag durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend 
geworden ist“; 
e) bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen (§ 481 Abs. 1 Satz 1 BGB): „, jedoch 

Gestaltungshinweise: 
1
 Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss 

mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz „einem Monat“. In diesem Fall ist auch 
Gestaltungshinweis 8 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis nicht 
spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzverträgen 
steht eine unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilte 
Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 EGBGB 
unterrichtet hat. 
2
 Der Klammerzusatz entfällt bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von 

Sachen bestehen. 
3
 Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen: 

a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „, jedoch nicht, bevor Ihnen 
auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der 
Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist“; 
b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB) über die 
aa) Lieferung von Waren: „, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor 
Eingang der ersten Teillieferung)“; 
bb) Erbringung von Dienstleistungen: „, jedoch nicht vor Vertragsschluss“; 
in beiden Fällen ist der Zusatz wie folgt zu vervollständigen: „und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312 Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV“; 
c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 
BGB): „, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV“; 
d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „, jedoch nicht, bevor der Kauf-
vertrag durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend 
geworden ist“; 
e) bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen (§ 481 Abs. 1 Satz 1 BGB): „, jedoch 



nicht, bevor wir Ihnen sämtliche in § 2 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV bestimmten 
Angaben schriftlich mitgeteilt haben“. 
Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden 
Sonderfälle fällt (z. B. ein Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren im 
elektronischen Geschäftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Ergänzungen 
zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „, jedoch nicht vor 
Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß  
§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“). 
4
 Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des 

Widerrufsadressaten. Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, 
E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestätigung 
seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Internet-
Adresse. 
5
 Dieser Absatz kann entfallen, wenn die beiderseitigen Leistungen erst 

nach Ablauf der Widerrufsfrist erbracht werden. Dasselbe gilt, wenn eine 
Rückabwicklung nicht in Betracht kommt (z. B. Hereinnahme einer 
Bürgschaft). 
6
 Bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB ist folgender Satz 

einzufügen: „Eine Vergütung für geleistete Dienste sowie für die 
Überlassung der Nutzung von Wohngebäuden müssen Sie nicht zahlen.“ 
7
 Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ist folgender Satz 

einzufügen: „Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.“ 
8
 Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB 

und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss 
in Textform erfolgt, ist anstelle dieses Satzes folgender Satz einzufügen: 
„Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“ Bei 
Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertragsschluss in 
Textform mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, 
wenn der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunika-
tionsmittel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht und eine 
Möglichkeit zu ihrer Vermeidung unterrichtet hat. 
9
 Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versand-

kosten durch den Verbraucher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz 

nicht, bevor wir Ihnen sämtliche in § 2 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV bestimmten 
Angaben schriftlich mitgeteilt haben“. 
Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden 
Sonderfälle fällt (z. B. ein Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren im 
elektronischen Geschäftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Ergänzungen 
zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „, jedoch nicht vor 
Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß 
§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV“). 
4
 Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des 

Widerrufsadressaten. Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, 
E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestätigung 
seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Internet-
Adresse. 
 
 
 
 
5
 Bei Widerrufsrechten nach § 485 Abs. 1 BGB sind die Wörter „von uns“ 

einzufügen. 
 

6
 Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ist folgender Satz 

einzufügen: „Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.“ 

7 Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB 
und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss 
in Textform erfolgt, ist anstelle dieses Satzes folgender Satz einzufügen: 
„Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“  
 
 
 
 
 
 
8
 Ist entsprechend § 357 Abs. 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versand-

kosten durch den Verbraucher vereinbart worden, kann der Klammerzusatz 



weggelassen werden. Stattdessen ist hinter „zurückzusenden.“ Folgendes 
einzufügen: „Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzu-
sendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie 
bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht 
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 
haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.“ 
10

 Bei einem Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB, das für einen 
Fernabsatzvertrag über die Erbringung einer Dienstleistung gilt, lautet 
der Hinweis wie folgt: „Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 
Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“ 
 
 
 
 
Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis 
aufzunehmen: „Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen 
nicht bereits vor Vertragsschluss ein Prospekt über das Wohnungsobjekt 
ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht in der Sprache des 
Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abgefasst 
ist. Ist der Prospekt in Deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder 
Bürgerin eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertrags-
staats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, nur, 
wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtssprachen Ihres 
Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben. Bei Widerruf müssen Sie 
ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten, wenn dies im 
Vertrag ausdrücklich bestimmt ist.“ 
Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist. 
11

 Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn ein 
verbundenes Geschäft nicht vorliegt: 
                                                              „Haben Sie diesen Vertrag durch ein 
Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Vertrag, sind 
Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge 
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn 
wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im 
Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das 
Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits 
zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 

weggelassen werden. Stattdessen ist hinter „zurückzusenden.“ Folgendes 
einzufügen: „Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzu-
sendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie 
bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht 
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht 
haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.“ 
9
 Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 BGB ist hier folgender 

Hinweis aufzunehmen: „Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht 
vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit 
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat 
oder Sie diese selbst veranlasst haben.“ 
Gilt das Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 BGB für einen Fernabsatzvertrag 
über Finanzdienstleistungen, lautet der Hinweis wie folgt: „Ihr Widerrufsrecht 
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen 
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“ 
Bei einem Widerrufsrecht nach § 485 Abs. 1 BGB ist hier folgender Hinweis 
aufzunehmen: „Die Widerrufsfrist verlängert sich auf einen Monat, wenn Ihnen 
nicht bereits vor Vertragsschluss ein Prospekt über das Wohnungsobjekt 
ausgehändigt worden ist oder wenn der Prospekt nicht in der Sprache des 
Staates, dem Sie angehören oder in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, abgefasst 
ist. Ist der Prospekt in Deutsch abgefasst, gilt dies, wenn Sie Bürger oder 
Bürgerin eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertrags-
staats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, nur, 
wenn Sie um einen Prospekt in der oder einer der Amtssprachen Ihres 
Heimatlandes gebeten und ihn nicht erhalten haben. Bei Widerruf müssen Sie 
ggf. auch die Kosten einer notariellen Beurkundung erstatten, wenn dies im 
Vertrag ausdrücklich bestimmt ist.“ 
Diese Rubrik entfällt, wenn keiner der vorgenannten Fälle einschlägig ist. 
10

 Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn ein 
verbundenes Geschäft nicht vorliegt. Wenn für das finanzierte Geschäft belehrt 
werden soll, lautet der Hinweis wie folgt: „Haben Sie diesen Vertrag durch ein 
Darlehen finanziert und widerrufen Sie den finanzierten Vertrag, sind 
Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge 
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn 
wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im 
Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das 
Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits 
zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 



Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten 
aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende 
Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, 
Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche 
Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie beide 
Vertragserklärungen gesondert.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücks-
gleichen Rechts ist Satz 2 des vorstehenden Hinweises wie folgt zu ändern: 
 
„Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen 

Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten 
aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende 
Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z. B. von Wertpapieren, Devisen 
oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so 
weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie beide Vertragserklärungen 
gesondert.“ 
Wenn für den Darlehensvertrag belehrt werden soll, lautet der Hinweis wie 
folgt: „Widerrufen Sie diesen Darlehensvertrag, mit dem Sie Ihre Verpflichtun-
gen aus einem anderen Vertrag finanzieren, so sind Sie auch an den anderen 
Vertrag nicht gebunden, wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir zugleich auch Ihr 
Vertragspartner im Rahmen des anderen Vertrags sind oder wenn wir uns bei 
Vorbereitung oder Abschluss des Darlehensvertrags der Mitwirkung Ihres 
Vertragspartners bedienen. Steht Ihnen in Bezug auf den anderen Vertrag ein 
Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu, ist der Widerruf gegenüber Ihrem 
diesbezüglichen Vertragspartner zu erklären. Widerrufen Sie dennoch diesen 
Darlehensvertrag, gilt dies als Widerruf des anderen Vertrags. Wenn Ihrem 
Vertragspartner das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der 
Rückgabe bereits zugeflossen ist, treten wir im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich 
der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in die Rechte und Pflichten 
Ihres Vertragspartners aus dem finanzierten Vertrag ein. Wollen Sie eine 
vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, widerrufen Sie 
beide Vertragserklärungen gesondert. Wird mit diesem Darlehensvertrag die 
Überlassung einer Sache finanziert, gilt Folgendes: Wenn Sie diese Sache im 
Falle des Widerrufs ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem 
Zustand zurückgeben können, haben Sie dafür ggf. Wertersatz zu leisten. Dies 
gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren 
Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – 
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine 
durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in 
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

7
 

Paketversandfähige Sachen sind auf [Kosten und] 
8
 Gefahr Ihres 

Vertragspartners zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden 
bei Ihnen abgeholt.“ 
Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücks-
gleichen Rechts sind die vorstehenden Hinweise wie folgt zu ändern: 
Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 
„Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen 



identisch sind oder wenn der Darlehensgeber über die Zurverfügungstellung 
von Darlehen hinausgeht und Ihr Grundstücksgeschäft durch Zusammen-
wirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich dessen Veräußerungs-
interessen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung, Werbung 
oder Durchführung des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt oder 
den Veräußerer einseitig begünstigt.“ 
 
 
12

 Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind 
diese Angaben entweder durch die Wörter „Ende der Widerrufsbelehrung“ 
oder durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)“ zu 
ersetzen. 

identisch sind oder wenn der Darlehensgeber über die Zurverfügungstellung 
von Darlehen hinausgeht und Ihr Grundstücksgeschäft durch Zusammen-
wirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich dessen Veräußerungs-
interessen ganz oder teilweise zu Eigen macht, bei der Planung, Werbung 
oder Durchführung des Projekts Funktionen des Veräußerers übernimmt oder 
den Veräußerer einseitig begünstigt.“ Außerdem entfallen in dem Hinweis für 
den Darlehensvertrag die Sätze 11 und 12 sowie der Zusatz in 
Gedankenstrichen in Satz 9. 
11

 Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind 
diese Angaben entweder durch die Wörter „Ende der Widerrufsbelehrung“ 
oder durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)“ zu 
ersetzen. 

  

Anlage 2 (zu Artikel 246 § 2 Abs. 3 Satz 1 EGBGB) 
Muster für die Rückgabebelehrung 

 

Anlage 3 (zu § 14 Abs. 1 und 3 BGB-InfoV) 
Muster für die Rückgabebelehrung 

 
Rückgabebelehrung 

 
Rückgaberecht 
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von [14 
Tagen] 

1 
durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach 

Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht 
vor Eingang der Ware 

2
. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei 

sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen 
in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rück-
sendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das 
Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an 

3
  

4 

5 

Rückgabefolgen 
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware 
kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung 
der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Laden-
geschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie 
die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße 

 
Rückgabebelehrung 

 
Rückgaberecht 
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von [14 
Tagen] 

1 
durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach 

Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht 
vor Eingang der Ware 

2
. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei 

sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen 
in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rück-
sendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das 
Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an 

3
  

4 

5 

Rückgabefolgen 
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware 
kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung 
der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Laden-
geschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie 
die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße 



Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem 
Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

6
 Verpflichtungen zur Erstattung 

von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, 
für uns mit dem Empfang. 
 
Finanzierte Geschäfte 

7 

 
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) 

8 

 

 

Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem 
Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

6
 Verpflichtungen zur Erstattung 

von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist 
beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, 
für uns mit dem Empfang. 
 
Finanzierte Geschäfte 

7 

 
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) 

8 

 

  

 
Gestaltungshinweise: 
1
 Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss 

mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz „einem Monat“. In diesem Fall ist auch 
Gestaltungshinweis 6 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis nicht 
spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzverträgen 
steht eine unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilte 
Rückgabebelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 § 1 Abs. 1 Nr. 10 
EGBGB unterrichtet hat. 
2
 Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen: 

a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „und auch nicht, bevor Ihnen 
auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der 
Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist“; 
b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB): „beim Empfänger (bei 
der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB“; 
c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 
BGB): „und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“; 
d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „und auch nicht, bevor der 
Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend 
geworden ist“. Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der 
vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein Fernabsatzvertrag im elektronischen 
Geschäftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Ergänzungen zu kombinieren 

 
Gestaltungshinweise: 
1
 Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss 

mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz „einem Monat“. In diesem Fall ist auch 
Gestaltungshinweis 6 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis nicht 
spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt.  
 
 
 
 
2
 Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen: 

a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „und auch nicht, bevor Ihnen 
auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der 
Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist“; 
b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB): „beim Empfänger (bei 
der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 
ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV “; 
c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 
BGB): „und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV“; 
d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „und auch nicht, bevor der 
Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend 
geworden ist“. Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der 
vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein Fernabsatzvertrag im elektronischen 
Geschäftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Ergänzungen zu kombinieren 



(in dem genannten Beispiel wie folgt: „beim Empfänger (bei der wieder-
kehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB  
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit 
Artikel 246 § 3 EGBGB“). 
3
 Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Rückgabe-

adressaten. Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-
Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestätigung seines Rück-
nahmeverlangens an den Unternehmer erhält, auch eine Internet-Adresse. 
4
 Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: „Die Rückgabe paketfähiger 

Ware kann auch an (einsetzen: Namen/Firma und Telefonnummer einer 
Versandstelle) erfolgen, die die Ware bei Ihnen abholt.“ 
5
 Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: „Bei Rücknahmeverlangen wird 

die Ware bei Ihnen abgeholt.“ 
6
 Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB 

und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss 
in Textform erfolgt, ist anstelle dieses Satzes folgender Satz einzufügen: 
„Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“  
Bei Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertragsschluss in 
Textform mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, 
wenn der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunika-
tionsmittel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht und eine 
Möglichkeit zu ihrer Vermeidung unterrichtet hat. 
7 
Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn ein 

verbundenes Geschäft nicht vorliegt: „Haben Sie diesen Vertrag durch ein 
Darlehen finanziert und machen Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch, sind 
Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge 
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn 
wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber 
im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das 
Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits 
zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten 
aus dem finanzierten Vertrag ein. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so 
weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Rückgaberecht 
Gebrauch und widerrufen Sie Ihre auf Abschluss des Darlehensvertrags 

(in dem genannten Beispiel wie folgt: „beim Empfänger (bei der wieder-
kehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV 
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit  
§ 3 BGB-Info-V“). 
3
 Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Rückgabe-

adressaten. Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-
Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestätigung seines Rück-
nahmeverlangens an den Unternehmer erhält, auch eine Internet-Adresse. 
4
 Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: „Die Rückgabe paketfähiger 

Ware kann auch an (einsetzen: Namen/Firma und Telefonnummer einer 
Versandstelle) erfolgen, die die Ware bei Ihnen abholt.“ 
5
 Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: „Bei Rücknahmeverlangen wird 

die Ware bei Ihnen abgeholt.“ 
6
 Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB 

und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss 
in Textform erfolgt, ist anstelle dieses Satzes folgender Satz einzufügen: 
„Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache 
entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“  
 
 
 
 
 
 
7 
Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn ein 

verbundenes Geschäft nicht vorliegt: „Haben Sie diesen Vertrag durch ein 
Darlehen finanziert und machen Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch, sind 
Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide Verträge 
eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn 
wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber 
im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das 
Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits 
zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der 
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten 
aus dem finanzierten Vertrag ein. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so 
weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Rückgaberecht 
Gebrauch und widerrufen Sie Ihre auf Abschluss des Darlehensvertrags 



gerichtete Willenserklärung.“ 
8 
Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind diese 

Angaben entweder durch die Wörter „Ende der Rückgabebelehrung“ oder 
durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)“ zu ersetzen. 
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Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind diese 

Angaben entweder durch die Wörter „Ende der Rückgabebelehrung“ oder 
durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)“ zu ersetzen. 

 
PAngV (Preisangabenverordnung)  

 

PAngV (Preisangabenverordnung) 

  

 
§ 6 Kredite 
(1) Bei Krediten sind als Preis die Gesamtkosten als jährlicher Vomhundertsatz 
des Kredits anzugeben und als "effektiver Jahreszins"  
 
                                                                                                              zu 
bezeichnen.  
 
 
 
 
(2) Der anzugebende Vomhundertsatz gemäß Absatz 1 ist mit der im Anhang 
angegebenen mathematischen Formel und nach den in der Anlage zugrunde 
gelegten Vorgehensweisen zu berechnen. Er beziffert den Zinssatz, mit dem 
sich der Kredit bei regelmäßigem Kreditverlauf, ausgehend von den 
tatsächlichen Zahlungen des Kreditgebers und des Kreditnehmers, auf der 
Grundlage taggenauer Verrechnung aller Leistungen abrechnen lässt. Es gilt 
die exponentielle Verzinsung auch im unterjährigen Bereich. Ist im Vertrag 
eine Anpassung des Sollzinssatzes oder anderer preisbestimmender Faktoren 
vorbehalten (§ 1 Abs. 5), sind die zum Zeitpunkt des Angebots oder der 
Werbung geltenden preisbestimmenden Faktoren zugrunde zu legen. 
Der anzugebende Vomhundertsatz ist mit der im Kreditgewerbe üblichen 
Genauigkeit zu berechnen. 
(3) In die Berechnung des anzugebenden Vomhundertsatzes sind als 
Gesamtkosten die vom Kreditnehmer zu entrichtenden Zinsen und alle 
sonstigen Kosten einschließlich etwaiger Vermittlungskosten, die der 
Kreditnehmer im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag zu entrichten hat und 
die dem Kreditgeber bekannt sind, mit Ausnahme folgender Kosten 
einzubeziehen: 
1. Kosten, die vom Kreditnehmer bei Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aus 
dem Kreditvertrag zu tragen sind; 

 
§ 6 Kredite 
(1) Bei Krediten sind als Preis die Gesamtkosten als jährlicher Vomhundertsatz 
des Kredits anzugeben und als "effektiver Jahreszins" oder, wenn eine 
Änderung des Zinssatzes oder anderer preisbestimmender Faktoren 
vorbehalten ist (§ 1 Abs. 5), als "anfänglicher effektiver Jahreszins" zu 
bezeichnen. Zusammen mit dem anfänglichen effektiven Jahreszins ist auch 
anzugeben, wann preisbestimmende Faktoren geändert werden können und 
auf welchen Zeitraum Belastungen, die sich aus einer nicht vollständigen 
Auszahlung des Kreditbetrages oder aus einem Zuschlag zum Kreditbetrag 
ergeben, zum Zwecke der Preisangabe verrechnet worden sind.  
(2) Der anzugebende Vomhundertsatz gemäß Absatz 1 ist mit der im Anhang 
angegebenen mathematischen Formel und nach den im Anhang zugrunde 
gelegten Vorgehensweisen zu berechnen. Er beziffert den Zinssatz, mit dem 
sich der Kredit bei regelmäßigem Kreditverlauf, ausgehend von den 
tatsächlichen Zahlungen des Kreditgebers und des Kreditnehmers, auf der 
Grundlage taggenauer Verrechnung aller Leistungen abrechnen lässt. Es gilt 
die exponentielle Verzinsung auch im unterjährigen Bereich. Bei der 
Berechnung des anfänglichen effektiven Jahreszinses  
                                          sind die zum Zeitpunkt des Angebots oder der 
Werbung geltenden preisbestimmenden Faktoren zugrunde zu legen. 
Der anzugebende Vomhundertsatz ist mit der im Kreditgewerbe üblichen 
Genauigkeit zu berechnen. 
(3) In die Berechnung des anzugebenden Vomhundertsatzes sind die 
Gesamtkosten des Kredits für den Kreditnehmer einschließlich etwaiger 
Vermittlungskosten  
 
                                                                mit Ausnahme folgender Kosten 
einzubeziehen: 
1. Kosten, die vom Kreditnehmer bei Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aus 
dem Kreditvertrag zu tragen sind; 



2. Kosten mit Ausnahme des Kaufpreises, die vom Kreditnehmer beim Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen unabhängig davon zu tragen sind, ob es sich 
um ein Bar- oder Kreditgeschäft handelt; 
3. Kosten für die Führung eines Kontos, auf dem sowohl Zahlungen als auch in 
Anspruch genommene Kreditbeträge verbucht werden, Kosten für die 
Verwendung eines Zahlungsauthentifizierungsinstruments, mit dem sowohl 
Zahlungen getätigt als auch Kreditbeträge in Anspruch genommen werden 
können, sowie sonstige Kosten für Zahlungsgeschäfte, es sei denn, die 
Kontoeröffnung ist Voraussetzung für die Kreditvergabe oder die mit dem 
Konto verbundenen Kosten sind weder im Kreditvertrag noch in einem 
anderen mit dem Verbraucher geschlossenen Vertrag klar und getrennt 
ausgewiesen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kosten für solche Versicherungen und für solche anderen Zusatzleistungen, 
die keine Voraussetzung für die Kreditvergabe oder für die Kreditvergabe 
zu den vorgesehenen Vertragsbedingungen sind; 
5. Notarkosten. 
 (4) Ist eine Änderung des Zinssatzes oder sonstiger in die Berechnung des 
anzugebenden Vomhundertsatzes einzubeziehender Kosten vorbehalten und 
ist ihre zahlenmäßige Bestimmung im Zeitpunkt der Berechnung des anzuge-
benden Vomhundertsatzes nicht möglich, so wird bei der Berechnung von der 
Annahme ausgegangen, dass der Sollzinssatz und die sonstigen Kosten 
gemessen an der ursprünglichen Höhe fest bleiben und bis zum Ende des 
Kreditvertrages gelten. 
(5) Erforderlichenfalls ist bei der Berechnung des anzugebenden 
Vomhundertsatzes von den in der Anlage niedergelegten Annahmen 
auszugehen.  
(6) aufgehoben 
 
 
 

2. Kosten mit Ausnahme des Kaufpreises, die vom Kreditnehmer beim Erwerb 
von Waren oder Dienstleistungen unabhängig davon zu tragen sind, ob es sich 
um ein Bar- oder Kreditgeschäft handelt; 
3. Überweisungskosten sowie die Kosten für die Führung eines Kontos, das für 
die Tilgungszahlung im Rahmen der Rückzahlung des Kredits sowie für die 
Zahlung von Zinsen und sonstigen Kosten dienen soll, es sei denn, der 
Kreditnehmer hat hierbei keine angemessene Wahlfreiheit und diese Kosten 
sind ungewöhnlich hoch; diese Bestimmung gilt jedoch nicht für die Inkasso-
kosten dieser Rückzahlungen oder Zahlungen, unabhängig davon, ob sie in 
bar oder auf eine andere Weise erhoben werden; 
 
 
4. Mitgliedsbeiträge für Vereine oder Gruppen, die sich aus anderen 
Vereinbarungen als dem Kreditvertrag ergeben, obwohl sie sich auf die 
Kreditbedingungen auswirken; 
5. Kosten für Versicherungen oder Sicherheiten; es werden jedoch die Kosten 
einer Versicherung einbezogen, die die Rückzahlung an den Darlehensgeber 
bei Tod, Invalidität, Krankheit oder Arbeitslosigkeit des Kreditnehmers zum Ziel 
haben, über einen Betrag, der höchstens dem Gesamtbetrag des Kredits, 
einschließlich Zinsen und sonstigen Kosten, entspricht, und die der Darlehens-
geber zwingend als Bedingung für die Gewährung des Kredits vorschreibt. 
 
 
 
 
(4) Ist eine Änderung des Zinssatzes oder sonstiger in die Berechnung des 
anzugebenden Vomhundertsatzes einzubeziehender Kosten vorbehalten und 
ist ihre zahlenmäßige Bestimmung im Zeitpunkt der Berechnung des anzuge-
benden Vomhundertsatzes nicht möglich, so wird bei der Berechnung von der 
Annahme ausgegangen, dass der Zinssatz und die sonstigen Kosten 
gemessen an der ursprünglichen Höhe fest bleiben und bis zum Ende des 
Kreditvertrages gelten. 
(5) Erforderlichenfalls ist bei der Berechnung des anzugebenden 
Vomhundertsatzes von folgenden Annahmen auszugehen: 
1. ist keine Darlehensobergrenze vorgesehen, entspricht der Betrag des 
gewährten Kredits 2.000 Euro; 
2. ist kein Zeitplan für die Tilgung festgelegt worden und ergibt sich ein solcher 
nicht aus den Vertragsbestimmungen oder aus den Zahlungsmodalitäten, so 
beträgt die Kreditlaufzeit ein Jahr; 



 
 
 
 
 
 
(7) Wird die Gewährung eines Kredits allgemein von einer Mitgliedschaft oder 
vom Abschluss einer Versicherung abhängig gemacht, so ist dies anzugeben. 
(8) Bei Bauspardarlehen ist bei der Berechnung des anzugebenden 
Vomhundertsatzes davon auszugehen, dass im Zeitpunkt der Kreditaus-
zahlung das vertragliche Mindestsparguthaben angespart ist. Von der 
Abschlussgebühr ist im Zweifel lediglich der Teil zu berücksichtigen, der auf 
den Darlehensanteil der Bausparvertragssumme entfällt. Bei Krediten, die der 
Vor- oder Zwischenfinanzierung von Leistungen einer Bausparkasse  
aus Bausparverträgen dienen und deren preisbestimmende Faktoren bis zur 
Zuteilung unveränderbar sind, ist als Laufzeit von den Zuteilungsfristen 
auszugehen, die sich aus der Zielbewertungszahl für Bausparverträge gleicher 
Art ergeben. 
(9) aufgehoben 
 
 
 
 
 

3. vorbehaltlich einer gegenteiligen Bestimmung gilt, wenn mehrere Termine 
für die Aus- oder Rückzahlung vorgesehen sind, sowohl die Auszahlung als 
auch die Rückzahlung des Darlehens als zu dem Zeitpunkt erfolgt, der als 
frühestmöglicher Zeitpunkt vorgesehen ist. 
(6) Bei einer vertraglich möglichen Neufestsetzung der Konditionen eines 
Kredits ist der effektive oder anfängliche effektive Jahreszins anzugeben.  
(7) Wird die Gewährung eines Kredits allgemein von einer Mitgliedschaft oder 
vom Abschluss einer Versicherung abhängig gemacht, so ist dies anzugeben. 
(8) Bei Bauspardarlehen ist bei der Berechnung des anzugebenden 
Vomhundertsatzes davon auszugehen, dass im Zeitpunkt der Kreditaus-
zahlung das vertragliche Mindestsparguthaben angespart ist. Von der 
Abschlussgebühr ist im Zweifel lediglich der Teil zu berücksichtigen, der auf 
den Darlehensanteil der Bausparvertragssumme entfällt. Bei Krediten, die der 
Vor- oder Zwischenfinanzierung von Leistungen einer Bausparkasse aus 
Bausparverträgen dienen und deren preisbestimmende Faktoren bis zur 
Zuteilung unveränderbar sind, ist als Laufzeit von den Zuteilungsfristen 
auszugehen, die sich aus der Zielbewertungszahl für Bausparverträge gleicher 
Art ergeben. 
(9) Bei Krediten, die auf einem laufenden Konto zur Verfügung gestellt werden, 
sind abweichend von Absatz 1 der Zinssatz pro Jahr und die Zinsbelastuns-
periode anzugeben, wenn diese nicht kürzer als drei Monate ist und keine 
weiteren Kreditkosten anfallen. 

 
§ 6a Werbung für Kreditverträge 
(1) Wer gegenüber Letztverbrauchern für den Abschluss eines Kreditvertrags 
mit Zinssätzen oder sonstigen Zahlen, die die Kosten betreffen, wirbt, muss in 
klarer, verständlicher und auffallender Weise angeben: 
1. den Sollzinssatz, 
2. den Nettodarlehensbetrag, 
3. den effektiven Jahreszins. 
Beim Sollzinssatz ist anzugeben, ob dieser gebunden oder veränderlich oder 
kombiniert ist und welche sonstigen Kosten der Beworbene im Falle eines 
Vertragsabschlusses im Einzelnen zusätzlich zu entrichten hätte. 
(2) Die Werbung muss zusätzlich die folgenden Angaben enthalten, sofern 
diese vom Werbenden zur Voraussetzung für den Abschluss des beworbenen 
Vertrags gemacht werden: 
1. die Vertragslaufzeit, 

 



2. bei Teilzahlungsgeschäften die Sache oder Dienstleistung, den 
Barzahlungspreis sowie den Betrag der Anzahlung, 
3. gegebenenfalls den Gesamtbetrag und den Betrag der Teilzahlungen. 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben sind mit einem Beispiel  
zu versehen. Bei der Auswahl des Beispiels muss der Werbende von einem 
effektiven Jahreszins ausgehen, von dem er erwarten darf, dass er 
mindestens zwei Drittel der auf Grund der Werbung zustande kommenden 
Verträge zu dem angegebenen oder einem niedrigeren effektiven Jahreszins 
abschließen wird. 
(4) Verlangt der Werbende den Abschluss eines Versicherungsvertrags 
oder eines Vertrags über andere Zusatzleistungen und können die Kosten für 
diesen Vertrag nicht im Voraus bestimmt werden, ist auf die Verpflichtung 
zum Abschluss dieses Vertrags klar und verständlich an gestalterisch 
hervorgehobener Stelle zusammen mit dem effektiven Jahreszins 
hinzuweisen. 

 
§ 6b Überziehungsmöglichkeiten 
Bei Überziehungsmöglichkeiten im Sinne des § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs hat der Kreditgeber statt des effektiven Jahreszinses den 
Sollzinssatz pro Jahr und die Zinsbelastungsperiode anzugeben, wenn diese 
nicht kürzer als drei Monate ist und der Kreditgeber  außer den Sollzinsen 
keine weiteren Kosten verlangt. 
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Abschnitt 1 

Informationspflichten bei Verbraucherverträgen 
 

 
Abschnitt 1 

Informationspflichten bei Verbraucherverträgen 

  

 
§ 1  (aufgehoben)  
 

 
§ 1 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 
 (1) Der Unternehmer muss dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs folgende Informationen zur Verfügung stellen: 
1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, 
bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer 
oder gleichwertige Kennung, 
2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in dem 



der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, 
oder die Identität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, 
wenn der Verbraucher mit dieser geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, 
in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird, 
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, 
die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem Vertreter oder einer 
anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 und dem Verbraucher 
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen  oder -
gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten, 
4. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie darüber, wie der 
Vertrag zustande kommt, 
5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, 
6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung (Ware 
oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die versprochene 
Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht erbringen, 
7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller damit 
verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten 
Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, über die 
Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des 
Preises ermöglicht, 
8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie 
einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den 
Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden, 
9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung, 
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und 
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe, einschließlich Informationen 
über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der 
Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die 
erbrachte Dienstleistung zu zahlen hat, 
11. alle spezifischen, zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die 
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche 
zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden, und 
12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, 
insbesondere hinsichtlich des Preises. 
(2) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen muss der 



Unternehmer dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs ferner folgende Informationen zur Verfügung stellen: 
1. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung 
zuständige Aufsichtsbehörde, 
2. gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf 
Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen  Merkmale oder der 
durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer 
keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge 
kein Indikator für künftige Erträge sind, 
3. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger 
Vertragsstrafen,  
4. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer 
der Aufnahme von Beziehungen zum Verbraucher vor Abschluss des 
Fernabsatzvertrags zugrunde legt, 
5. eine Vertragsklausel über das auf den Fernabsatzvertrag anwendbare 
Recht oder über das zuständige Gericht, 
6. die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die in dieser 
Vorschrift genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die 
Sprachen, in welchen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des 
Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu 
führen, 
7. einen möglichen Zugang des Verbrauchers zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraus-
setzungen für diesen Zugang und 
8. das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungs-
regelungen, die nicht unter die Richtlinie 94/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 1994 über  Einlagensicherungs-
systeme (ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für die 
Entschädigung der Anleger (ABl. EG Nr. L 84 S. 22) fallen. 
(3) Bei Telefongesprächen hat der Unternehmer dem Verbraucher gemäß  
§ 312c Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur Informationen nach Absatz 1 
zur Verfügung zu stellen, wobei eine Angabe gemäß Absatz 1 Nr. 3 nur 
erforderlich ist, wenn der Verbraucher eine Vorauszahlung zu leisten hat. Satz 
1 gilt nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher darüber informiert hat, dass 
auf Wunsch weitere Informationen übermittelt werden können und welcher Art 
diese Informationen sind, und der Verbraucher ausdrücklich auf die 
Übermittlung der weiteren Informationen vor Abgabe seiner Vertragserklärung 



verzichtet hat. 
(4) Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs folgende Informationen in Textform mitzuteilen: 
1. die in Absatz 1 genannten Informationen, 
2. bei Finanzdienstleistungen auch die in Absatz 2 genannten Informationen, 
3. bei der Lieferung von Waren und sonstigen Dienstleistungen ferner 
a) die in Absatz 2 Nr. 3 genannten Informationen bei Verträgen, die ein 
Dauerschuldverhältnis betreffen und für eine längere Zeit als ein Jahr oder für 
unbestimmte Zeit geschlossen sind, sowie 
b) Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- und 
Garantiebedingungen. 
Zur Erfüllung seiner Informationspflicht nach Absatz 1 Nr. 10 über das 
Bestehen des Widerrufs- oder Rückgaberechts kann der Unternehmer das in  
§ 14 für die Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht bestimmte 
Muster verwenden. Soweit die Mitteilung nach Satz 1 durch Übermittlung der 
Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
erfolgt, sind die Informationen nach Absatz 1 Nr. 3 und 10,  
Absatz 2 Nr. 3 sowie Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b in einer hervorgehobenen und 
deutlich gestalteten Form mitzuteilen. 
 

  

Abschnitt 2 
Informationspflichten bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 

Abschnitt 2 
Informationspflichten bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 

  

 
§ 3 (aufgehoben) 

 
§ 3 Kundeninformationspflichten des Unternehmers bei Verträgen im 
elektronischen Geschäftsverkehr 
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unternehmer den 
Kunden gemäß 
§ 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs informieren 
1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss 
führen, 
2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem 
Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist, 
3. darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor 
Abgabe der Bestellung erkennen und berichtigen kann, 
4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen und 
5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der 



Unternehmer unterwirft, sowie die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs 
zu diesen Regelwerken. 
 

  

 
Abschnitt 5 

Belehrung über Widerrufs- und Rückgaberecht 
 

Abschnitt 5 
Belehrung über Widerrufs- und Rückgaberecht 

 

 
§ 14 (aufgehoben) 

 
§ 14 Form der Widerrufs- und Rückgabebelehrung, Verwendung eines 
Musters 
(1) Die Belehrung über das Widerrufsrecht genügt den Anforderungen des  
§ 355 Abs. 2 und den diesen ergänzenden Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, wenn das Muster der Anlage 2 in Textform verwandt wird. 
(2) Die Belehrung über das Rückgaberecht genügt den Anforderungen des  
§ 356 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und den diesen ergänzenden Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn das Muster der Anlage 3 verwandt wird. 
(3) Verwendet der Unternehmer für die Belehrung das Muster der Anlage 2 
oder 3, darf er in Format und Schriftgröße von dem Muster abweichen und 
Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen des Unternehmers anbringen. 
(4) Belehrt der Unternehmer den Verbraucher ohne Verwendung des Musters 
der Anlage 2 oder 3 über sein Widerrufs- oder Rückgaberecht, muss er in der 
Belehrung seine ladungsfähige Anschrift angeben. 
 

  

Anlagen 2 und 3 (aufgehoben) Anlage 2 (Muster Widerrufsbelehrung) und Anlage 3 (Muster 
Rückgabebelehrung) 

  

 
BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) 

 

 

  

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung zum Zweck der 
Übermittlung 
(1)…   
(6) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten, die zur 
Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum 
Zweck der Übermittlung erhebt, speichert oder verändert, hat Auskunftsver-

 
 
 
 
 
 



langen von Darlehensgebern aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum genauso zu behandeln wie Auskunftsverlangen inländischer 
Darlehensgeber. 
(7) Wer den Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags oder eines 
Vertrags über eine entgeltliche Finanzierungshilfe mit einem Verbraucher 
infolge einer Auskunft einer Stelle im Sinne des Absatzes 6 ablehnt, hat 
den Verbraucher unverzüglich hierüber sowie über die erhaltene Auskunft zu 
unterrichten. Die Unterrichtung unterbleibt, soweit hierdurch die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde. § 6a bleibt unberührt. 
 

 
 
 
 
-------keine Entsprechung------- 

 

§ 43 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. …  
7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 
7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Kreditwesengesetz KWG 

 

 
Kreditwesengesetz KWG 

  

 
§ 18 Kreditunterlagen 
(1) Ein Kreditinstitut darf einen Kredit, der insgesamt 750.000 Euro oder 10 
vom Hundert des haftenden Eigenkapitals des Instituts überschreitet, nur 
gewähren, wenn es sich von dem Kreditnehmer die wirtschaftlichen 
Verhältnisse, insbesondere durch Vorlage der Jahresabschlüsse, offen legen 
lässt. Das Kreditinstitut kann hiervon absehen, wenn das Verlangen nach 
Offenlegung im Hinblick auf die gestellten Sicherheiten oder auf die 
Mitverpflichteten offensichtlich unbegründet wäre. Das Kreditinstitut kann von 
der laufenden Offenlegung absehen, wenn  
1. der Kredit durch Grundpfandrechte auf Wohneigentum, das vom 
Kreditnehmer selbst genutzt wird, gesichert ist, 
2. der Kredit vier Fünftel des Beleihungswertes des Pfandobjektes im Sinne 
des § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes nicht übersteigt und 
3. der Kreditnehmer die von ihm geschuldeten Zins- und Tilgungsleistungen 
störungsfrei erbringt. 
Eine Offenlegung ist nicht erforderlich bei Krediten an eine ausländische 
öffentliche Stelle im Sinne des § 20 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bis c. 
(2)  Die Institute prüfen vor Abschluss eines Verbraucherdarlehens-
vertrags oder eines Vertrags über eine entgeltliche Finanzierungshilfe die 
Kreditwürdigkeit des Verbrauchers. Grundlage können Auskünfte des 
Verbrauchers und erforderlichenfalls Auskünfte von Stellen sein, die 
geschäftsmäßig personenbezogene Daten, die zur Bewertung der 
Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum Zweck 
der Übermittlung erheben, speichern oder verändern. Bei Änderung des 
Nettodarlehensbetrags sind die Auskünfte auf den neuesten Stand zu 
bringen. Bei einer erheblichen Erhöhung des Nettodarlehensbetrags 
ist die Kreditwürdigkeit neu zu bewerten. Die Bestimmungen zum Schutz 
personenbezogener Daten bleiben unberührt. 
 

 
§ 18 Kreditunterlagen 
Ein Kreditinstitut darf einen Kredit, der insgesamt 750.000 Euro oder 10 vom 
Hundert des haftenden Eigenkapitals des Instituts überschreitet, nur 
gewähren, wenn es sich von dem Kreditnehmer die wirtschaftlichen 
Verhältnisse, insbesondere durch Vorlage der Jahresabschlüsse, offen legen 
lässt. Das Kreditinstitut kann hiervon absehen, wenn das Verlangen nach 
Offenlegung im Hinblick auf die gestellten Sicherheiten oder auf die 
Mitverpflichteten offensichtlich unbegründet wäre. Das Kreditinstitut kann von 
der laufenden Offenlegung absehen, wenn  
1. der Kredit durch Grundpfandrechte auf Wohneigentum, das vom 
Kreditnehmer selbst genutzt wird, gesichert ist, 
2. der Kredit vier Fünftel des Beleihungswertes des Pfandobjektes im Sinne 
des § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes nicht übersteigt und 
3. der Kreditnehmer die von ihm geschuldeten Zins- und Tilgungsleistungen 
störungsfrei erbringt. 
Eine Offenlegung ist nicht erforderlich bei Krediten an eine ausländische 
öffentliche Stelle im Sinne des § 20 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bis c. 
 
 

 
§ 25d Vereinfachte Sorgfaltspflichten 

. 
§ 25d Vereinfachte Sorgfaltspflichten 



(1) Soweit die Voraussetzungen des § 25f dieses Gesetzes und des § 6 des 
Geldwäschegesetzes nicht vorliegen, besteht über § 5 des Geldwäsche-
gesetzes hinaus bei Instituten ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung in folgenden Fällen: 
1.  …  
2. vorbehaltlich Satz 2 beim Abschluss eines 
a) staatlich geförderten, kapitalgedeckten Altersvorsorgevertrags, 
b) Vertrags zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen, sofern die 
Voraussetzungen für eine staatliche Förderung durch den Vertrag erfüllt 
werden, 
c) Verbraucherdarlehensvertrags oder Vertrags über eine entgeltliche 
Finanzierungshilfe, sofern Nummer 3 Buchstabe d eingehalten wird, 
 
d)… 
  

(1) Soweit die Voraussetzungen des § 25f dieses Gesetzes und des § 6 des 
Geldwäschegesetzes nicht vorliegen, besteht über § 5 des Geldwäsche-
gesetzes hinaus bei Instituten ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der 
Terrorismusfinanzierung in folgenden Fällen: 
1.  … 
2. vorbehaltlich Satz 2 beim Abschluss eines 
a) staatlich geförderten, kapitalgedeckten Altersvorsorgevertrags, 
b) Vertrags zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen, sofern die 
Voraussetzungen für eine staatliche Förderung durch den Vertrag erfüllt 
werden, 
c) Darlehensvertrags, Finanzierungsleasingvertrags oder 
Teilzahlungsgeschäfts mit einem Verbraucher (§§ 491, 500, 501 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
d) … 
 

 
Versicherungsvertragsgesetzes VVG 

 

 
Versicherungsvertragsgesetzes VVG 

 

  

 

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von  
14 Tagen  widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem  
Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen 
dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind: 
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 und 
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufs-recht und über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte 
entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels 
deutlich macht und die den Namen und die ladungsfähige Anschrift des-
jenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf 
den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 
 
 
                                                               Der Nachweis über den Zugang der 

 

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 
zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem 
Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen 
dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind: 
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen 
nach § 7 Abs. 1 und 2 und 
2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufs-recht und über die 
Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte 
entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels 
deutlich macht und die den Namen und die                          Anschrift des-
jenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf 
den Fristbeginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 
Die Belehrung genügt den Anforderungen  des Satzes 1 Nr. 2, wenn das vom 
Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 
5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis über den Zugang der 



Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer. 
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat, 
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es 
handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf 
arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um 
einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, 
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 
1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz. 
Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrück-
lichen Wunsch des Versicherungsnehmers vollständig erfüllt ist, bevor der 
Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
 
 (4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten. 
(5) Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu erteilende Belehrung genügt den 
dort genannten Anforderungen, wenn das Muster der Anlage zu diesem 
Gesetz in Textform verwendet wird. Der Versicherer darf unter Beachtung 
von Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in Format und Schriftgröße von dem Muster 
abweichen und Zusätze wie die Firma oder ein Kennzeichen des 
Versicherers anbringen.  
 

Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer. 
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat, 
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es 
handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf 
arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um 
einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, 
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 
1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz. 
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von 
beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungs-
nehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer sein 
Widerrufsrecht ausgeübt hat. 
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten. 
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der dem 
Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden Belehrung 
über das Widerrufsrecht festzulegen. 

§ 33 Fälligkeit 
(1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende 
Prämien vereinbart sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von 14 
Tagen  nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
(2) …  
 

§ 33 Fälligkeit 
(1) Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie oder, wenn laufende 
Prämien vereinbart sind, die erste Prämie unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.  
(2) … 

 
Nach § 215 VVG 
Anlage (zu § 8 Abs. 5 Satz 1)  Muster für die Widerrufsbelehrung 
 

 

  

Widerrufsbelehrung 
 

 



Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [14] 

1
 Tagen ohne Angabe 

von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist 
beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren 
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 
Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung 
und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben

2
 .  Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an

3
: 

 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir 
erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor 
dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; 
dabei handelt es sich um [einen Betrag in Höhe von ...]

4, 5
. Die Erstattung 

zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem 
Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Versicherungsnehmers)

6 

 

 

 
Gestaltungshinweise: 
1
  Für die Lebensversicherung lautet der Klammerzusatz: „30“. 

2
  Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ist vor dem Punkt am Satzende Folgendes 
einzufügen: „, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 
1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246 § 3 des 

 
 



Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche“. 
3
 Hier sind einzusetzen: Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des 

Widerrufsadressaten. Zusätzlich können angegeben werden: Telefaxnummer, 
E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Versicherungsnehmer eine Bestätigung 
seiner Widerrufserklärung an den Versicherer erhält, auch eine Internet-
Adresse. 
4
  Der Betrag kann auch in anderen Unterlagen, z. B. im Antrag, ausgewiesen 

sein; dann lautet der Klammerzusatz je nach Ausgestaltung: „den im Antrag/im 
... auf Seite .../unter Ziffer ... ausgewiesenen Betrag“. 
5
  Bei der Lebensversicherung ist ggf. folgender Satz einzufügen: „Den 

Rückkaufswert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 des 
Versicherungsvertragsgesetzes zahlen wir Ihnen aus.“ 
6
  Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Falle sind 

diese Angaben entweder durch die Wörter „Ende der Widerrufsbelehrung“ 
oder durch die Wörter „Ihr(e) [einsetzen: Firma des Versicherers]“ zu 
ersetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anlage 3 (zu Artikel 247 § 2 EGBGB) 
-vorvertragliche Information- 

 
Europäische Standardinformationen für Verbraucherkredite 

 
 

* Freiwillige Angaben des Kreditgebers 
 
In allen Fällen, in denen „falls zutreffend" angegeben ist, muss der Kreditgeber das betreffende Kästchen aus-
füllen, wenn die Information für den Kreditvertrag relevant ist, oder die betreffende Information bzw. die gesam-
te Zeile streichen, wenn die Information für die in Frage kommende Kreditart nicht relevant ist. Die Vermerke in 
eckigen Klammern dienen zur Erleichterung und sind durch die entsprechenden Angaben zu ersetzen. 

 
 

                            1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers / Kreditvermittlers 
 
 

Kreditgeber 
Anschrift 
Telefon* 
E-Mail* 
Fax* 
Internet-Adresse* 

[Name] 
[Ladungsfähige Anschrift für Kontakte des 
Verbrauchers] 

(falls zutreffend) 
Kreditvermittler 
Anschrift 
Telefon* 
E-Mail* 
Fax* 
Internet-Adresse* 

 
[Name] 
[Anschrift für Kontakte mit dem Verbraucher] 

 
 
 
 
 



 
 
 

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Kreditart  

Gesamtkreditbetrag 
Obergrenze oder Summe aller Beträge, die aufgrund 
des Kreditvertrags zur Verfügung gestellt wird 

 

Bedingungen für die Inanspruchnahme 
Gemeint ist, wie und wann Sie das Geld erhalten 

 

Laufzeit des Kreditvertrags  

Teilzahlungen und gegebenenfalls Reihenfolge, in der die 
Teilzahlungen angerechnet werden 

Sie müssen folgende Zahlungen leisten: 
[Betrag, Anzahl und Periodizität  der vom 
Verbraucher zu leistenden Zahlungen] 
Zinsen und/oder Kosten sind wie folgt zu 
entrichten:  

Von Ihnen zu zahlender Gesamtbetrag 
Betrag des geliehenen Kapitals zuzüglich Zinsen 
und etwaiger Kosten im Zusammenhang mit Ihrem 
Kredit 

[Summe des Gesamtkreditbetrags und der 
Gesamtkosten des Kredits] 
 

(falls zutreffend) 
Der Kredit wird in Form eines Zahlungsaufschubs 
für eine Ware oder Dienstleistung gewährt oder ist 
mit der Lieferung bestimmter Waren oder der 
Erbringung einer Dienstleistung verbunden. 
Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung 
Barzahlungspreis 

 

(falls zutreffend) 
Verlangte Sicherheiten 
Beschreibung der von Ihnen im Zusammenhang 
mit dem Kreditvertrag zu stellenden Sicherheiten 

[Art der Sicherheiten] 

(falls zutreffend) 
Zahlungen dienen nicht der unmittelbaren Kapitaltilgung 

 
 



 
 
 

3. Kreditkosten 
 

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die verschiedenen 
Sollzinssätze, die für den Kreditvertrag gelten 

[% 
– gebunden oder 
– veränderlich (mit dem Index oder Referenz- 
    zinssatz  für den anfänglichen Sollzinssatz) 
– Zeiträume] 
Effektiver Jahreszins 
Gesamtkosten, ausgedrückt als jährlicher 
Prozentsatz des Gesamtkreditbetrags 

Effektiver Jahreszins 
Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz 
des Gesamtkreditbetrags 
Diese Angabe hilft Ihnen dabei, unterschiedliche 
Angebote zu vergleichen. 

[% Repräsentatives Beispiel unter Angabe 
sämtlicher in die Berechnung des Jahreszinses 
einfließender Annahmen] 

Ist 
– der Abschluss einer Kreditversicherung 
oder 
– die Inanspruchnahme einer anderen mit dem 
Kreditvertrag zusammenhängenden Nebenleistung 
zwingende Voraussetzung dafür, dass der Kredit 
überhaupt oder nach den vorgesehenen Vertrags-
bedingungen gewährt wird? 
Falls der Kreditgeber die Kosten dieser Dienstleistungen 
nicht kennt, sind sie nicht im effektiven 
Jahreszins enthalten. 

 
Ja/Nein 
[Falls ja, Art der Versicherung:] 
Ja/Nein 
[Falls ja, Art der Nebenleistung:] 

Kosten im Zusammenhang mit dem Kredit  

(falls zutreffend) 
Die Führung eines oder mehrerer Konten ist für 
die Buchung der Zahlungsvorgänge und der in 
Anspruch genommenen Kreditbeträge erforderlich. 

 

 
 
 
 



 
 

Fortsetzung 3. Kreditkosten 
 

(falls zutreffend) 
Höhe der Kosten für  die Verwendung eines bestimmten 
Zahlungsmittels (z. B. einer Kreditkarte) 

 

(falls zutreffend) 
Sonstige Kosten im Zusammenhang mit dem 
Kreditvertrag 

 

(falls zutreffend) 
Bedingungen, unter denen die vorstehend genannten 
Kosten im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag 
geändert werden können 

 

(falls zutreffend) 
Notarkosten 

 
. 

Kosten bei Zahlungsverzug 
 
Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen 
für Sie haben (z. B. Zwangsverkauf) 
und die Erlangung eines Kredits erschweren. 

Für ausbleibende Zahlungen wird Ihnen 
[…(anwendbarer Zinssatz und gegebenenfalls 
Verzugskosten)] berechnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte 
 
 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen 
den Kreditvertrag zu widerrufen. 

Ja/Nein 

Vorzeitige Rückzahlung 
Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz 
oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. 
(falls zutreffend) 
Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger Rückzahlung 
eine Entschädigung zu 

 
 
 
 
[Festlegung der Entschädigung (Berechnungs-
methode) gemäß §  502 BGB] 

Datenbankabfrage 
Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und 
unentgeltlich über das Ergebnis einer Datenbankabfrage 
unterrichten, wenn ein Kreditantrag aufgrund 
einer solchen Abfrage abgelehnt wird. Dies 
gilt nicht, wenn eine entsprechende Unterrichtung 
durch die Rechtsvorschriften der Europäischen 
Gemeinschaft untersagt ist oder den Zielen der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit zuwiderläuft. 

 

Recht auf einen Kreditvertragsentwurf 
Sie haben das Recht, auf Verlangen unentgeltlich 
eine Kopie des Kreditvertragsentwurfs zu erhalten. 
Diese Bestimmung gilt nicht, wenn der Kreditgeber 
zum Zeitpunkt der Beantragung nicht 
zum Abschluss eines Kreditvertrags mit Ihnen 
bereit ist. 

 

(falls zutreffend) 
Zeitraum, während dessen der Kreditgeber an die 
vorvertraglichen Informationen gebunden ist 

 
Diese Informationen gelten vom … bis … 

 



 
 

(falls zutreffend) 
                         5. Zusätzliche Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 
 
 

a)  zum Kreditgeber  

(falls zutreffend) 
Vertreter des Kreditgebers in dem Mitgliedstaat, in 
dem Sie Ihren Wohnsitz haben 
Anschrift 
Telefon* 
E-Mail* 
Fax* 
Internet-Adresse* 
* Freiwillige Angaben des Kreditgebers 

 
[Name] 
 
[Ladungsfähige Anschrift für Kontakte des 
Verbrauchers] 

(falls zutreffend) 
Eintrag im Handelsregister 

[Handelsregister, in das der Kreditgeber 
eingetragen ist, und seine Handelsregister-
nummer oder eine gleichwertige in diesem 
Register verwendete Kennung] 

(falls zutreffend) 
Zuständige Aufsichtsbehörde 

 

b) zum Kreditvertrag  

(falls zutreffend) 
Ausübung des Widerrufsrechts 

[Praktische Hinweise zur Ausübung des 
Widerrufsrechts, darunter Widerrufsfrist, Angabe 
der Anschrift, an die die Widerruferklärung zu 
senden ist, sowie Folgen bei Nichtausübung 
dieses Rechts] 

(falls zutreffend) 
Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Kreditvertrags 
zugrunde legt 

 

 
 
 
 
 



 
 

Fortsetzung 5.  
                            Zusätzliche Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 
 

(falls zutreffend) 
Klauseln über das auf den Kreditvertrag anwendbare 
Recht und/oder die zuständige Gerichtsbarkeit 

 
[Entsprechende Klauseln hier wiedergeben] 

(falls zutreffend) 
Wahl der Sprache 

Die Informationen und Vertragsbedingungen werden 
in [Angabe der Sprache] vorgelegt. Mit Ihrer 
Zustimmung werden wir während der Laufzeit des 
Kreditvertrags in [Angabe der Sprache(n)] mit 
Ihnen Kontakt halten. 

c) zu den Rechtsmitteln  

Verfügbarkeit außergerichtlicher Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und Zugang dazu 

[Angabe, ob der Verbraucher, der Vertragspartei 
eines Fernabsatzvertrags ist, Zugang zu einem außer-
gerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
hat, und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen 
Zugang] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anlage 4 (zu Artikel 247 § 2 EGBGB) 
-vorvertragliche Information-  

 
Europäische Verbraucherkreditinformationen bei 

1. Überziehungskrediten 
2. Umschuldungen 

 
* Freiwillige Angaben des Kreditgebers. 
 
In allen Fällen, in denen „falls zutreffend" angegeben ist, muss der Kreditgeber das betreffende Kästchen ausfüllen, 
wenn die Information für den Kreditvertrag relevant ist, oder die betreffende Information bzw. die gesamte Zeile 
streichen, wenn die Information für die in Frage kommende Kreditart nicht relevant ist. 
Die Vermerke in eckigen Klammern dienen zur Erläuterung und sind durch die entsprechenden Angaben zu ersetzen. 

 
 

1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers / Kreditvermittlers 
 
 

Kreditgeber 
Anschrift 
Telefon* 
E-Mail* 
Fax* 
Internet-Adresse* 

[Name] 
[Ladungsfähige Anschrift für Kontakte des 
Verbrauchers] 

(falls zutreffend) 
Kreditvermittler 
Anschrift 
Telefon* 
E-Mail* 
Fax* 
Internet-Adresse* 

 
[Name] 
[Ladungsfähige Anschrift für Kontakte des 
Verbrauchers] 



 
 
 
 
 
 

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits 
 
 
 

Kreditart  

Gesamtkreditbetrag 
Obergrenze oder Summe aller Beträge, die aufgrund 
des Kreditvertrags zur Verfügung gestellt 
wird 

 

Laufzeit des Kreditvertrags  

(falls zutreffend) 
Sie können jederzeit zur Rückzahlung des gesamten 
Kreditbetrags aufgefordert werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3. Kreditkosten 
 
 

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die verschiedenen 
Sollzinssätze, die f║ den Kreditvertrag 
gelten 

[% 
– gebunden oder 
– veränderlich (mit dem Index oder Referenzzinssatz 
   für den anfänglichen Sollzinssatz)] 

(falls zutreffend) 
Effektiver Jahreszins+++ 
Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher Prozentsatz 
des Gesamtkreditbetrags 
Diese Angabe hilft Ihnen dabei, unterschiedliche 
Angebote zu vergleichen 

 
[%. Repräsentatives Beispiel unter Angabe sämtlicher 
in die Berechnung des Jahreszinses einfließender 
Annahmen] 

(falls zutreffend) 
Kosten 
(falls zutreffend) 
Bedingungen, unter denen diese Kosten geändert 
werden können 

[Sämtliche vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
des Kreditvertrags an zu zahlende Kosten] 

Kosten bei Zahlungsverzug Für ausbleibende Zahlungen wird Ihnen 
[…(anwendbarer Zinssatz und gegebenenfalls 
Verzugskosten)] berechnet. 

 
 
                                      +++ Bei Überziehungsmöglichkeiten nach § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, bei denen der Kredit 
                                             jederzeit vom Kreditgeber gekündigt werden kann oder binnen drei Monaten zurückgezahlt werden muss,  
                                             muss der effektive Jahreszins nicht angegeben werden, wenn der Kreditgeber außer den Sollzinsen keine  
                                             weiteren Kosten verlangt. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte 
 
 

Beendigung des Kreditvertrags [Bedingungen und Verfahren zur Beendigung des 
Kreditvertrags] 

Datenbankabfrage 
Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich und 
unentgeltlich über das Ergebnis einer Datenbankabfrage 
unterrichten, wenn ein Kreditantrag aufgrund einer 
solchen Abfrage abgelehnt wird. 
Dies gilt nicht, wenn eine entsprechende Unterrichtung 
durch die Rechtsvorschriften der Europäischen 
Gemeinschaft untersagt ist oder den Zielen der 
öffentlichen Ordnung oder Sicherheit zuwiderläuft. 

 

(falls zutreffend) 
Zeitraum, während dessen der Kreditgeber an die 
vorvertraglichen Informationen gebunden ist 

 
Diese Informationen gelten vom … bis … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        (falls zutreffend) 
                           5. Zusätzliche Informationen, die zu liefern sind, wenn die vorvertraglichen  
                               Informationen einen Verbraucherkredit für eine Umschuldung betreffen 
 
 
 

Teilzahlungen und gegebenenfalls Reihenfolge, in 
der die Teilzahlungen angerechnet werden 

Sie müssen folgende Zahlungen leisten: 
[Repräsentatives Beispiel für einen Ratenzahlungsplan 
unter Angabe des Betrags, der 
Anzahl und der Periodizität der vom Verbraucher 
zu leistenden Zahlungen] 

Von Ihnen zu zahlender Gesamtbetrag  

Vorzeitige Rückzahlung 
Sie haben das Recht, den Kredit jederzeit ganz 
oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. 
(falls zutreffend) 
Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger Rückzahlung 
eine Entschädigung zu. 

 
 
 
[Festlegung der Entschädigung (Berechnungsmethode) 
gemäß  § 502 BGB] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zusätzlich zu gebende Informationen beim  
Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 

 
a) zum Kreditgeber  

(falls zutreffend) 
Vertreter des Kreditgebers (falls zutreffend) 
Vertreter des Kreditgebers in dem Mitgliedstaat, in 
dem Sie Ihren Wohnsitz haben 
Anschrift 
Telefon* 
E-Mail* 
Fax* 
Internet-Adresse* 
* Freiwillige Angaben des Kreditgebers. 

 
[Name] 
 
 
[Ladungsfähige Anschrift für Kontakte des 
Verbrauchers] 

(falls zutreffend) 
Eintrag im Handelsregister 

[Handelsregister, in das der Kreditgeber eingetragen 
ist, und seine Handelsregisternummer oder 
eine gleichwertige in diesem Register verwendete 
Kennung] 

(falls zutreffend) 
zuständige Aufsichtsbehörde 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsetzung: 6. Zusätzlich zu gebende Informationen beim  
                                                          Fernabsatz von Finanzdienstleistungen 

 
b) zum Kreditvertrag  

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen 
den Kreditvertrag zu widerrufen. 
(falls zutreffend) 
Ausübung des Widerrufsrechts 

Ja/Nein 
[Praktische Hinweise zur Ausübung des 
Widerrufsrechts, u. a. Anschrift, an die die 
Widerrufserklärung zu senden ist, sowie Folgen bei 
Nichtausübung dieses Rechts] 

(falls zutreffend) 
Recht, das der Kreditgeber der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Kreditvertrags 
zugrunde legt 

 

(falls zutreffend) 
Klauseln über das auf den Kreditvertrag anwendbare 
Recht und/oder die zuständige Gerichtsbarkeit 

 
[Entsprechende Klauseln hier wiedergeben] 

(falls zutreffend) 
Wahl der Sprache 

Die Informationen und Vertragsbedingungen werden 
in [Angabe der Sprache] vorgelegt. Mit Ihrer 
Zustimmung werden wir während der Laufzeit des 
Kreditvertrags in [Angabe der Sprache(n)] mit 
Ihnen Kontakt halten. 

c) zu den Rechtsmitteln  

Verfügbarkeit außergerichtlicher Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren und Zugang zu ihnen 

[Angabe, ob der Verbraucher, der Vertragspartei 
eines Fernabsatzvertrags ist, Zugang zu einem außer-
gerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
hat, und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen 
Zugang] 

 
 



 
 
 

Anlage 5 (zu Artikel 247 § 2 EGBGB) 
 

-Muster vorvertraglicher Information bei Immobiliendarlehen- 
 

Europäisches Standardisiertes Merkblatt 
 

 
In allen Fällen, in denen „falls zutreffend" angegeben ist, muss der Darlehensgeber oder Darlehensvermittler das 
betreffende Kästchen ausfüllen, wenn die Information f║ das Darlehen bedeutsam ist, oder die betreffende Infor-
mation oder gesamte Zeile streichen, wenn die Information f║ das in Frage kommende Darlehen bedeutungslos ist. 
Die Vermerke in eckigen Klammern dienen zur Erläuterung und sind durch die entsprechenden Angaben zu ersetzen. 

 
 
 
 

Inhalt Beschreibung 

Einleitungstext Diese Angaben stellen kein rechtsverbindliches Angebot dar. 
Die Angaben werden nach Treu und Glauben zur Verfügung gestellt 
und sind eine genaue Beschreibung des Angebots, das das 
Kreditinstitut unter aktuellen Marktbedingungen und auf der Basis der 
vom 
Kunden bereitgestellten Informationen machen würde. Es sollte 
allerdings beachtet werden, dass sich die Angaben je nach 
Marktentwicklung ändern können. 
Die Aushändigung dieses Informationsmerkblattes verpflichtet den 
Darlehensgeber nicht automatisch zur Darlehensbewilligung. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Darlehensgeber und eventuell 
Darlehensvermittler 

 

2. Beschreibung [In diesem Absatz sollte eine kurze, aber deutliche Beschreibung des 
vorgeschlagenen Vertrags erfolgen. 
Dabei sollte verdeutlicht werden, ob 
- das Darlehen grundpfandrechtlich oder durch eine  andere   
  gewöhnlich verwendete Sicherheit gesichert ist; 
- es sich bei dem vorgeschlagenen Vertrag um ein   Zinszahlungs-   
  darlehen handelt (d. h. der Darlehensnehmer bedient während der  
  Darlehenslaufzeit nur die   Zinsen und zahlt am Ende der Laufzeit  
  den vollen  Darlehensbetrag zurück) oder um ein Annuitäten- 
  darlehen (d. h. der Darlehensnehmer tilgt   während der Darlehens 
  laufzeit nicht nur Zinsen und Kosten, sondern auch das Darlehen); 
- die Darlehensbedingungen vom zur Verfügung  gestellten Eigen- 
  kapital des Darlehensnehmers  abhängig sind (eventuell  
  beschrieben als Prozentsatz  es Wohneigentumswertes); 
- die Darlehensbedingungen von der Bürgschaft eines  Dritten  
  abhängig sind.] 

3. Sollzinssatz 
(anzugeben ist die Art des Sollzinssatzes 
und die Dauer 
der festgesetzten Darlehenslaufzeit) 

[Dieser Abschnitt sollte Informationen zur wichtigsten Gegenleistung 
des Darlehens liefern – dem Sollzinssatz. Soweit bedeutsam, sollten 
Details zur Veränderlichkeit des Sollzinssatzes beschrieben werden, 
einschließlich u. a. Überprüfungsphasen, ausgesetzter Phasen und 
verbundener Strafklauseln sowie die Angabe von Zinsmargen, inner-
halb derer ein veränderlicher Sollzinssatz schwanken kann usw.. Es 
sollte beschrieben werden, ob sich ein veränderlicher Sollzinssatz auf 
einen Index oder Referenzzinssatz bezieht oder nicht und, soweit 
relevant, nähere Angaben zum Index oder Referenzzinssatz.]  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Effektiver Jahreszins Gesamtkosten 
ausgedrückt   als jährlicher Prozentsatz 
des Gesamtkreditbetrags 

 

5. Nettodarlehensbetrag und Währung  

6. Gesamtdauer der 
Darlehensvereinbarung 

 

7. Anzahl und Häufigkeit der Raten  
    zahlung  (kann variieren) 

 

8. Bei Annuitätendarlehen: Höhe der    
    Ratenzahlung (kann variieren) 

 

9. Bei wohnungswirtschaftlichen    
   Zinszahlungsdarlehen: 
- Höhe jeder regelmäßigen Zinszahlung; 
- Höhe der regelmäßig zur Vermögens  
  bildung zu  leistenden Zahlungen. 

[Der Darlehensgeber sollte – reale oder repräsentative – Angaben 
- zur Höhe und Anzahl jeder regelmäßigen Zinszahlung    
  (vgl. Angaben unter Punkt 7) sowie 
- zur Höhe und Anzahl der zur Vermögensbildung zu   
  leistenden regelmäßigen Zahlungen (vgl. Angaben   
  unter Punkt 7) liefern. 
Gegebenenfalls sollte der Darlehensgeber darauf hinweisen, dass 
die zur Vermögensbildung geleisteten Zahlungen und daraus 
resultierenden Ansprüche möglicherweise nicht die vollständige 
Rückzahlung des Darlehens gewährleisten. Falls ein Darlehensgeber 
Vermögensbildungsverträge in seinem Angebot führt und diese als 
Teil eines Zinszahlungsdarlehens anbietet, sollte klargestellt werden, 
ob das Angebot an den vom Darlehensgeber vorgeschlagenen 
Vermögensbildungsvertrag gebunden ist.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. Zusätzliche einmalige Kosten, soweit 
anwendbar 

[Eine Liste aller anfänglichen einmaligen Kosten, die der Darlehens-
nehmer zum Zeitpunkt der Aufnahme des wohnungswirtschaftlichen 
Darlehens zahlen muss, muss vorgelegt werden. Falls diese Kosten 
unter direkter oder indirekter Kontrolle des Darlehensgebers stehen, 
sollte eine Schätzung der Kosten erfolgen. Soweit dies relevant ist, 
sollte klargestellt werden, ob die Kosten auch unabhängig von der 
Darlehensbewilligung entrichtet werden müssen.  Solche Kosten 
könnten z. B. umfassen: 
- Verwaltungskosten 
- Kosten für Rechtsberatung 
- Schätz- und Sachverständigenkosten. 
Wenn ein Angebot daran gebunden ist, dass der Darlehensnehmer 
die genannten Dienstleistungen vom Darlehensgeber in Anspruch 
nimmt, sollte deutlich auf diese Tatsache hingewiesen werden.] 

11. Zusätzliche wiederkehrende Kosten 
(soweit nicht bereits in Punkt 8 
berücksichtigt) 

[Diese Liste sollte z. B. beinhalten: 
- Versicherung bei Zahlungsunfähigkeit (Arbeitslosigkeit   
  oder Todesfall) 
- Feuerversicherung 
- Gebäude- und Hausratsversicherung. 
Wenn ein Angebot daran gebunden ist, dass der Darlehensnehmer 
die genannten Dienstleistungen vom Darlehensgeber in Anspruch 
nimmt, sollte deutlich auf diese Tatsache hingewiesen werden.] 

12. Vorzeitige Rückzahlung, 
Kündigungsmöglichkeiten 

[Der Darlehensgeber sollte Hinweise geben zu 
- der Möglichkeit und den Bedingungen der vorzeitigen Rückzahlung 
- einschließlich eines Hinweises auf jegliche anwendbaren Gebühren. 
In Fällen, in denen eine genaue Angabe der Kosten zu diesem 
Zeitpunkt nicht möglich ist, sollte der Hinweis erfolgen, dass ein 
Betrag vom Darlehensnehmer zu zahlen ist, der ausreicht, um die 
sich aus der Kündigung für den Darlehensgeber ergebenden Kosten 
auszugleichen.] 

 
 
 
 
 
 



 
 

13. Internes Beschwerdesystem [Name, Anschrift und Telefonnummer der Kontaktstelle] 

14. Repräsentativer Tilgungsplan [Der Darlehensgeber sollte einen repräsentativen und 
zusammenfassenden Tilgungsplan vorlegen, der mindestens 
folgende Angaben enthalten sollte: 
- monatliche oder (soweit dies der Fall ist) vierteljährliche Raten 
  für das erste Jahr; 
- gefolgt von jährlichen Angaben f║ die gesamte (Rest-)Laufzeit 
  des Darlehens. 
Der Tilgungsplan sollte auch Angaben 
- zu den Tilgungszahlungen, 
- zu den Zinszahlungen, 
- zur zu zahlenden Restschuld, 
- zu den einzelnen Raten sowie 
- zum Gesamtbetrag  
enthalten. 
Es sollte deutlich darauf hingewiesen werden, dass der Tilgungsplan 
lediglich illustrativ ist und eine Warnung enthalten, falls das ange-
botene wohnungswirtschaftliche Darlehen veränderlich verzinst wird.] 

15. Verpflichtung, das Bank und 
Gehaltskonto beim Darlehensgeber 
zu führen 

 

16. Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, innerhalb von 14 
Kalendertagen den Darlehensvertrag zu 
widerrufen. 

Ja/Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17. Abtretung, Übertragung 
Forderungen aus dem Darlehensverhält-
nis können an Dritte, z. B. Inkassounter-
nehmen, abgetreten werden. 
Der Darlehensgeber kann das Vertrags-
verhältnis ohne Ihre Zustimmung auf 
andere Personen übertragen,  z. B. bei 
einer Umstrukturierung des Geschäfts. 

Ja/Nein 
[Eventuell mit Einschränkungen, z. B. nur bei Zahlungsrückstand] 
 
 
 
Ja/Nein 
[Eventuell mit Einschränkungen] 

18. Zusätzliche Informationen im 
Fernabsatzgeschäft (falls zutreffend) 

 

Darlehensvermittler oder Vertreter des 
Darlehensgebers in dem Mitgliedstaat, 
in dem Sie Ihren Wohnsitz haben 
Anschrift 
Telefon* 
E-Mail* 
Fax* 
Internet-Adresse* 
* Freiwillige Angaben des Darlehens-
gebers. 

[Name] 
 
 
[Ladungsfähige Anschrift für Kontakte des Darlehensnehmers] 

Eintrag im Handelsregister [Handelsregister, in das der Darlehensgeber eingetragen ist, und 
seine Handelsregisternummer oder eine gleichwertige in diesem 
Register verwendete Kennung] 

zuständige Aufsichtsbehörde  

Ausübung des Widerrufsrechts [Praktische Hinweise zur Ausübung des Widerrufsrechts, darunter 
Angabe der Anschrift, an die die Widerrufserklärung zu senden ist, 

sowie der Folgen bei Nichtausûaung dieses Rechts] 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Rechtsordnungen, die der Darlehens-
geber der Aufnahme von Beziehungen zu 
Ihnen vor Abschluss des Darlehens-
vertrags zugrunde legt 

 

Klauseln für das auf den Darlehensvertrag 
anwendbare Recht und die zuständige 
Gerichtsbarkeit 

[Entsprechende Klauseln hier wiedergeben] 

Wahl der Sprache Die Informationen und Vertragsbedingungen werden in [Angabe der 
Sprache] vorgelegt. Mit Ihrer Zustimmung werden wir während der 
Laufzeit des Darlehensvertrags in [Angabe der Sprache(n)] mit Ihnen 
Kontakt halten. 

Verfügbarkeit außergerichtlicher 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
und Zugang zu ihnen 

[Angabe, ob der Darlehensnehmer Zugang zu einem 
außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren hat, 
und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang] 

Zeitraum, für den der Darlehensgeber 
an die vorvertraglichen Informationen 
gebunden ist 

Diese Informationen gelten vom … bis … 

 
 
 
 


